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Anwendungshilfe TKG und GIA – Teil 8 TKG 

Hinweis:  

GIA gilt grundsätzlich ab dem 12. November 2025. Soweit Regelungen erst später anwendbar ist, ist dies in der Spalte Anmerkungen vermerkt. Die 
Anwendungshilfe erhebt keinen Anspruch auf Vollständig- oder Richtigkeit.  

 
 
 

TKG GIA Anmerkungen 
Teil 8 Wegerechte und Mitnutzung  
Abschnitt 1  
Wegerechte 
 

  

§ 125 Berechtigung zur Nutzung öffentlicher 
Wege und ihre Übertragung  
 

Artikel 7 – Verfahren für die Erteilung von 
Genehmigung und Wegerechten 
  

 

(1) Der Bund ist befugt, Verkehrswege für die 
öffentlichen Zwecken dienenden 
Telekommunikationslinien unentgeltlich zu 
benutzen, soweit dadurch nicht der 
Widmungszweck der Verkehrswege dauernd 
beschränkt wird (Nutzungsberechtigung). Als 
Verkehrswege gelten öffentliche Wege, Plätze, 
Brücken und Tunnel sowie die öffentlichen 
Gewässer.  
 
(2) Der Bund überträgt die Nutzungsberechtigung 
nach Absatz 1 durch die Bundesnetzagentur auf 
Antrag an die Eigentümer oder Betreiber 

5) Die zuständigen Behörden erteilen oder 
verweigern Genehmigungen, mit Ausnahme von 
Wegerechten, innerhalb von vier Monaten nach 
dem Tag des Eingangs eines vollständigen 
Genehmigungsantrags. 
 
Die zuständigen Behörden stellen die 
Vollständigkeit des Antrags auf Genehmigungen 
oder Wegerechte innerhalb von 20 Arbeitstagen 
nach Eingang des Antrags fest. Die zuständigen 
Behörden fordern den Antragsteller auf, fehlende 
Informationen innerhalb dieser Frist 
nachzureichen. Die Feststellung durch die 

Bzgl. Dauer des Verfahrens der wegerechtlichen 
Nutzungsberechtigung bleibt es bei der (kürzen) 
nationalen Regelung des § 125 Abs. 3 Satz 3 TKG 
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öffentlicher Telekommunikationsnetze oder 
öffentlichen Zwecken dienender 
Telekommunikationslinien. In dem Antrag nach 
Satz 1 ist das Gebiet zu bezeichnen, für das die 
Nutzungsberechtigung übertragen werden soll. 
(3) Die Bundesnetzagentur überträgt die 
Nutzungsberechtigung, wenn der Antragsteller 
nachweislich fachkundig, zuverlässig und 
leistungsfähig ist, Telekommunikationslinien zu 
errichten und die Nutzungsberechtigung mit den 
Regulierungszielen nach § 2 vereinbar ist. Die 
Bundesnetzagentur erteilt die 
Nutzungsberechtigung für die Dauer der 
öffentlichen Tätigkeit. Sie entscheidet über 
vollständige Anträge innerhalb von sechs Wochen.  
(4) Beginn und Beendigung der Nutzung sowie 
jeder sonstige Wegfall der Nutzungsberechtigung 
nach Absatz 2, Namensänderungen, 
Anschriftenänderungen und identitätswahrende 
Umwandlungen des Unternehmens sind der 
Bundesnetzagentur unverzüglich mitzuteilen. Die 
Bundesnetzagentur stellt diese Informationen den 
Wegebaulastträgern zur Verfügung. Für Schäden, 
die daraus entstehen, dass Änderungen nicht 
rechtzeitig mitgeteilt wurden, haftet der 
Nutzungsberechtigte. 
 

zuständige Behörde, dass der 
Genehmigungsantrag vollständig ist, führt nicht zu 
einer Aussetzung oder Unterbrechung der 
Gesamtfrist von vier Monaten für die Prüfung des 
Genehmigungsantrags ab dem Tag des Eingangs 
des vollständigen Antrags. 
(…)  
(6) Abweichend von Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe 
a der Richtlinie (EU) 2018/1972 erteilen die 
zuständigen Behörden Wegerechte innerhalb der 
Frist von vier Monaten oder der im nationalem 
Recht festgelegten Frist, je nachdem, welche 
kürzer ist, nach dem Tag des Eingangs des 
vollständigen Antrags, wenn für den Aufbau von 
Komponenten von VHC-Netzen oder zugehörigen 
Einrichtungen zusätzlich zu den Genehmigungen 
diese Wegerechte für Nutzungen auf, über oder 
unter öffentlichem oder gegebenenfalls privatem 
Grundbesitz mit im Voraus erteilter Genehmigung 
durch den Eigentümer oder im Einklang mit dem 
nationalen Recht erforderlich sind; dies gilt nicht 
im Fall einer Enteignung. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
. 

§ 126 Pflichten der Eigentümer und Betreiber 
öffentlicher Telekommunikationsnetze oder 
öffentlichen Zwecken dienender 
Telekommunikationslinien  
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Telekommunikationslinien sind so zu errichten und 
zu unterhalten, dass sie den Anforderungen der 
öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie den 
anerkannten Regeln der Technik genügen. 
 

  

§ 127 - Verlegung und Änderung von 
Telekommunikationslinien  
 

Artikel 7 – Verfahren für die Erteilung von 
Genehmigung und Wegerechten 
 

 

(1) Für die Verlegung oder die Änderung von 
Telekommunikationslinien ist die schriftliche oder 
elektronische Zustimmung des Trägers der 
Wegebaulast erforderlich.  
 

  

(2) Ist der Wegebaulastträger selbst Betreiber 
einer Telekommunikationslinie oder mit einem 
Betreiber im Sinne des § 37 Absatz 1 oder 2 des 
Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen 
zusammengeschlossen, so ist die Zustimmung 
nach Absatz 1 von einer Verwaltungseinheit zu 
erteilen, die unabhängig von der für den Betrieb 
der Telekommunikationslinie oder der für die 
Wahrnehmung der Gesellschaftsrechte 
zuständigen Verwaltungseinheit ist.  
 

  

(3) Die Zustimmung gilt nach Ablauf einer Frist von 
drei Monaten nach Eingang des vollständigen 
Antrags als erteilt. Diese Zustimmungsfrist beginnt 
nicht, wenn der Antrag unvollständig ist und der 
zuständige Wegebaulastträger dies innerhalb eines 
Monats nach Eingang des Antrags beim 
zuständigen Wegebaulastträger dem Antragsteller 
in Textform mitteilt. Im Fall der Ergänzung oder 
Änderung des Antrags beginnen die Fristen nach 

(5) Die zuständigen Behörden erteilen oder 
verweigern Genehmigungen, mit Ausnahme von 
Wegerechten, innerhalb von vier Monaten nach 
dem Tag des Eingangs eines vollständigen 
Genehmigungsantrags. 
 
Die zuständigen Behörden stellen die 
Vollständigkeit des Antrags auf Genehmigungen 
oder Wegerechte innerhalb von 20 Arbeitstagen 

Bzgl. Dauer des wegerechtlichen 
Zustimmungsverfahrens bleibt es bei der (kürzen) 
nationalen Regelung des § 127 Abs. 3 TKG. 
Vollständigkeits- und Genehmigungsfiktion 
ergeben sich aus § 127 Abs. 3 TKG. 
Der GIA ordnet lediglich an, dass die 
Vollständigkeit des Antrags innerhalb von 20 
Arbeitstagen nach Antragseingang festzustellen 
ist. Die Vollständigkeitsfiktion tritt gem. TKG erst 



Version 1.0 
 

4 
 

den Sätzen 1 und 2 neu zu laufen. Die 
Zustimmungsfrist kann um einen Monat verlängert 
werden, wenn dies wegen der Schwierigkeit der 
Angelegenheit gerechtfertigt ist. Die 
Fristverlängerung ist zu begründen und rechtzeitig 
mitzuteilen. 
 

nach Eingang des Antrags fest. Die zuständigen 
Behörden fordern den Antragsteller auf, fehlende 
Informationen innerhalb dieser Frist 
nachzureichen. Die Feststellung durch die 
zuständige Behörde, dass der 
Genehmigungsantrag vollständig ist, führt nicht zu 
einer Aussetzung oder Unterbrechung der 
Gesamtfrist von vier Monaten für die Prüfung des 
Genehmigungsantrags ab dem Tag des Eingangs 
des vollständigen Antrags. 
(…)  
(6) Abweichend von Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe 
a der Richtlinie (EU) 2018/1972 erteilen die 
zuständigen Behörden Wegerechte innerhalb der 
Frist von vier Monaten oder der im nationalem 
Recht festgelegten Frist, je nachdem, welche 
kürzer ist, nach dem Tag des Eingangs des 
vollständigen Antrags, wenn für den Aufbau von 
Komponenten von VHC-Netzen oder zugehörigen 
Einrichtungen zusätzlich zu den Genehmigungen 
diese Wegerechte für Nutzungen auf, über oder 
unter öffentlichem oder gegebenenfalls privatem 
Grundbesitz mit im Voraus erteilter Genehmigung 
durch den Eigentümer oder im Einklang mit dem 
nationalen Recht erforderlich sind; dies gilt nicht 
im Fall einer Enteignung. 
 

mit Ablauf von einem Monat nach Antragseingang 
ein.  

 Artikel 9 – Ausnahmen von 
Genehmigungsverfahren 

 

(4) Wird eine nach Maßgabe etwaiger 
Verwaltungsvorschriften des jeweils zuständigen 
Wegebaulastträgers nur geringfügige bauliche 
Maßnahme diesem vollständig angezeigt, und 

(1) Bauarbeiten, die eines der Folgenden 
umfassen, unterliegen keinem 
Genehmigungsverfahren im Sinne des Artikels 7,  

Es ist davon auszugehen, dass 
Verwaltungsvorschriften der Wegebaulastträger, 
die geringfügige Baumaßnahmen definieren, als 
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fordert dieser nicht innerhalb eines Monats den 
Anzeigenden auf, einen entsprechenden Antrag zu 
stellen, gilt die Zustimmung nach Absatz 1 als 
erteilt. Diese Zustimmungsfrist beginnt nicht, 
wenn die Anzeige unvollständig ist und der 
zuständige Wegebaulastträger dies innerhalb eines 
Monats nach Eingang der Anzeige beim 
zuständigen Wegebaulastträger dem Anzeigenden 
in Textform mitteilt. Im Fall der Ergänzung oder 
Änderung der Anzeige beginnen die Fristen nach 
den Sätzen 1 und 2 neu zu laufen. 
 

es sei denn, eine solche Genehmigung ist nach 
anderen Rechtsakten der Union erforderlich: 
a) Reparatur- und Wartungsarbeiten, die in ihrem 
Umfang begrenzt sind, z. B. in Bezug auf Wert, 
Umfang, Auswirkung und  
Dauer, 
b) begrenzte technische Aktualisierungen bei 
bestehenden Arbeiten oder Installationen mit 
begrenzter Wirkung, 
c) kleinere Bauarbeiten, deren Umfang begrenzt 
ist, z. B. in Bezug auf Wert, Umfang, Auswirkung 
oder Dauer, die für den  
Aufbau von V 
HC-Netzen notwendig sind. 
(2) Gestützt auf hinreichend gerechtfertigte und 
verhältnismäßige Gründe weisen die 
Mitgliedstaaten die Arten von  
Bauarbeiten aus, auf die Absatz 1 Anwendung 
findet. Informationen über solche Arten von 
Bauarbeiten werden über eine  
zentrale Informationsstelle veröffentlicht. 
(3) Abweichend von Absatz 1 und vorbehaltlich 
des in Absatz 2 festgelegten Verfahrens können 
die zuständigen  
Behörden in folgenden Fällen Genehmigungen für 
den Aufbau von Komponenten von VHC-Netzen 
oder zugehörigen  
Einrichtungen verlangen: 
a) für physische Infrastrukturen oder bestimmte 
Kategorien physischer Infrastrukturen, die aus 
Gründen des  

Konkretisierung des Art. 9 Abs. 2 und 3 GIA 
weiterhin Anwendung finden. Du ha 
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architektonischen, historischen, religiösen oder 
ökologischen Wertes geschützt sind oder die 
anderweitig nach  
nationalem Recht geschützt sind, oder 
b) wenn dies aus Gründen der öffentlichen 
Ordnung, Verteidigung oder Sicherheit oder aus 
Gründen der Umwelt oder der  
öffentlichen Gesundheit oder zum Schutz der 
Sicherheit kritischer Infrastrukturen erforderlich 
ist. 
 

(5) Behördliche Entscheidungen nach Maßgabe 
des Naturschutzrechtes, des 
Wasserhaushaltrechtes, des Denkmalschutzes und 
der Straßenverkehrs-Ordnung, die im Zuge der 
Verlegung oder Änderung von 
Telekommunikationslinien notwendig sind, sind 
zeitgleich mit der Zustimmung nach Absatz 1 zu 
erteilen. Dies gilt nicht in Fällen, in denen der Bund 
für die Erteilung dieser Zustimmung zuständig ist. 
Sonstige Genehmigungserfordernisse bleiben 
unberührt. Die Länder sollen eine oder mehrere 
koordinierende Stellen bestimmen und für die 
zeitgleiche Erteilung der in Satz 1 genannten 
behördlichen Entscheidungen sorgen.  
 

  

(6) Bei der Verlegung oberirdischer Leitungen sind 
die Interessen der Wegebaulastträger, der 
Betreiber öffentlicher Telekommunikationsnetze 
und die städtebaulichen Belange abzuwägen. In 
die Abwägung muss zugunsten einer beantragten 
Verlegung oberirdischer Leitungen insbesondere 
einfließen, dass der Ausbau von Netzen mit sehr 
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hoher Kapazität beschleunigt wird oder die Kosten 
der Verlegung hierdurch maßgeblich gesenkt 
werden. Soweit beantragt, sollen in der Regel 
oberirdische Leitungen verlegt werden, wenn 
vereinzelt stehende Gebäude oder 
Gebäudeansammlungen erschlossen werden 
sollen. Soweit die Verlegung im Rahmen einer 
Gesamtbaumaßnahme koordiniert werden kann, 
die in engem zeitlichem Zusammenhang nach der 
Antragstellung auf Zustimmung durchgeführt wird, 
soll die Verlegung in der Regel unterirdisch 
erfolgen. 
 
(7) Dem Träger der Straßenbaulast ist mitzuteilen, 
ob Glasfaserleitungen oder Leerrohrsysteme, die 
der Aufnahme von Glasfaserleitungen dienen, in 
geringerer als der nach den anerkannten Regeln 
der Technik vorgesehenen Verlegetiefe, wie zum 
Beispiel im Wege des Micro- oder Minitrenching, 
verlegt werden (mindertiefe Verlegung). Eine 
mindertiefe Verlegung darf erfolgen, wenn der 
Antragsteller die durch eine mögliche wesentliche 
Beeinträchtigung des Schutzniveaus entstehenden 
Kosten oder den etwaig höheren 
Erhaltungsaufwand übernimmt. Die Sätze 1 und 2 
sind auf die Verlegung von Glasfaserleitungen oder 
Leerrohrsystemen in Bundesautobahnen und 
autobahnähnlich ausgebauten Bundesfernstraßen 
nicht anzuwenden. 
 

  
 

(8) Die Zustimmung kann mit 
Nebenbestimmungen versehen werden, die 
diskriminierungsfrei zu gestalten sind; die 
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Nebenbestimmungen dürfen nur die Art und 
Weise der Errichtung der Telekommunikationslinie 
sowie die dabei zu beachtenden Regeln der 
Technik, die Sicherheit und Leichtigkeit des 
Verkehrs, die im Bereich des jeweiligen 
Wegebaulastträgers übliche Dokumentation der 
Lage der Telekommunikationslinie nach 
geographischen Koordinaten und die 
Verkehrssicherungspflichten regeln. Soweit keine 
anerkannten Regeln der Technik für die 
mindertiefe Verlegung oder Errichtungs- und 
Anbindungskonzepte für drahtlose Zugangspunkte 
mit geringer Reichweite bestehen, und der 
Wegebaulastträger von den Angaben des 
Antragsstellers abweichende Vorgaben zur Art und 
Weise der Errichtung bei der mindertiefen 
Verlegung oder bei der Errichtung und Anbindung 
drahtloser Zugangspunkte mit geringer Reichweite 
macht, müssen diese aus Gründen der öffentlichen 
Sicherheit und Ordnung notwendig sein. Die 
Zustimmung kann außerdem von der Leistung 
einer angemessenen Sicherheit abhängig gemacht 
werden. 
 
§ 128 TKG - Mitnutzung und Wegerecht  
 

  

(1) Eigentümer oder Betreiber öffentlicher 
Versorgungsnetze dürfen ihre passiven 
Netzinfrastrukturen Eigentümern oder Betreibern 
öffentlicher Telekommunikationsnetze für den 
Ausbau von Netzen mit sehr hoher Kapazität zur 
Mitnutzung anbieten. Eigentümer oder Betreiber 
öffentlicher Telekommunikationsnetze dürfen ihre 

 Hier sind GIA-Konform nicht „Eigentümer oder 
Betreiber öffentlicher Versorgungsnetze“, sondern 
„Netzbetreiber und öffentliche Stellen“ berechtigt, 
vgl. Art. 2 Nr. 1 GIA. Gegenstand sind nicht 
„passive Netzinfrastrukturen“ iSd. § 3 Nr. 45 TKG, 
sondern „physische Infrastrukturen“ iSd. Art. 2 Nr. 
4 GIA.    
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passiven Netzinfrastrukturen Eigentümern oder 
Betreibern anderer öffentlicher Versorgungsnetze 
für deren Netzausbau zur Mitnutzung anbieten. 
 
(2) Soweit die Ausübung der 
Nutzungsberechtigung nach § 125 für die 
Verlegung weiterer Telekommunikationslinien 
nicht oder nur mit einem unverhältnismäßig 
hohen Aufwand möglich ist, können andere 
passive Netzinfrastrukturen öffentlicher 
Versorgungsnetzbetreiber unter den 
Voraussetzungen der §§ 138, 139 und 141 
mitgenutzt werden. Dies gilt unabhängig davon, ob 
die Telekommunikationslinie zum Aufbau eines 
Netzes mit sehr hoher Kapazität genutzt werden 
kann. 
 

 Gegenstand sind nicht „passive 
Netzinfrastrukturen“ iSd. § 3 Nr. 45 TKG, sondern 
„physische Infrastrukturen“, vgl. Art. 2 Nr. 4 GIA. 
Siehe zur Anwendung der §§ 138, 139 und 141 
TKG bei den entsprechenden §§. 

(3) Soweit die Nutzungsberechtigung nach § 125 
für die Verlegung weiterer 
Telekommunikationslinien auf die 
Eisenbahninfrastruktur nicht anwendbar ist und es 
sich bei der Eisenbahninfrastruktur nicht um eine 
passive Netzinfrastruktur handelt, können Teile 
der Eisenbahninfrastruktur nach den §§ 138, 139 
und 141 mitgenutzt werden. Die §§ 79, 82, 136 
und 137 gelten entsprechend. 
 

 Gegenstand sind nicht „passive 
Netzinfrastrukturen“ iSd. § 3 Nr. 45 TKG, sondern 
„physische Infrastrukturen“ iSd.. Art. 2 Nr. 4 GIA. 
Siehe zur Anwendung der §§ 138, 139 und 141 
TKG sowie §§ 79, 82, 136 und 137 TKG bei den 
entsprechenden §§. 

(4) Beeinträchtigt die Ausübung der 
Nutzungsberechtigung nach § 125 für die 
Verlegung weiterer Telekommunikationslinien 
Belange des Umweltschutzes, der öffentlichen 
Gesundheit und Sicherheit oder der Städteplanung 
und Raumordnung, kann die Bundesnetzagentur 
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nach Anhörung der beteiligten Kreise insoweit die 
Mitnutzung und gemeinsame Unterbringung 
(Kollokation) der zugehörigen Einrichtungen und 
der Telekommunikationslinien anordnen, als dies 
für die berührten Belange für notwendig erachtet 
wird. Die getroffenen Maßnahmen müssen 
objektiv, transparent, nichtdiskriminierend und 
verhältnismäßig sein. Die Bundesnetzagentur legt 
Regeln für die Umlegung der Kosten bei 
gemeinsamer Nutzung von 
Telekommunikationslinien und zugehörigen 
Einrichtungen fest. 
 
§ 129 TKG - Rücksichtnahme auf 
Wegeunterhaltung und Widmungszweck  
 

  

(1) Bei der Benutzung der Verkehrswege ist eine 
Erschwerung ihrer Unterhaltung und eine 
vorübergehende Beschränkung ihres 
Widmungszwecks nach Möglichkeit zu vermeiden. 
 
(2) Wird die Unterhaltung erschwert, so hat der 
Nutzungsberechtigte dem 
Unterhaltungspflichtigen die aus der Erschwerung 
erwachsenden Kosten zu ersetzen. 
 
(3) Nach Beendigung der Arbeiten an den 
Telekommunikationslinien hat der 
Nutzungsberechtigte den Verkehrsweg 
unverzüglich wieder instand zu setzen, sofern 
nicht der Unterhaltungspflichtige erklärt hat, die 
Instandsetzung selbst vornehmen zu wollen. Der 
Nutzungsberechtigte hat dem 
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Unterhaltungspflichtigen die Auslagen für die von 
ihm vorgenommene Instandsetzung zu erstatten 
und den durch die Arbeiten an den 
Telekommunikationslinien entstandenen Schaden 
zu ersetzen.  
 
(4) Der Unterhaltspflichtige kann die Erfüllung der 
Pflichten durch den Nutzungsberechtigten und 
seine Rechte durch schriftlichen Verwaltungsakt 
geltend machen. 
 
§ 130 TKG - Gebotene Änderung  
 

  

(1) Ergibt sich nach Errichtung einer 
Telekommunikationslinie, dass sie den 
Widmungszweck eines Verkehrsweges nicht nur 
vorübergehend beschränkt oder die Vornahme der 
zu seiner Unterhaltung erforderlichen Arbeiten 
verhindert oder der Ausführung einer von dem 
Unterhaltungspflichtigen beabsichtigten Änderung 
des Verkehrsweges entgegensteht, so ist die 
Telekommunikationslinie, soweit erforderlich, 
abzuändern oder zu beseitigen.  
 
(2) Soweit ein Verkehrsweg eingezogen wird, 
erlischt die Befugnis des Nutzungsberechtigten zu 
seiner Benutzung.  
 
(3) In all diesen Fällen hat der Nutzungsberechtigte 
die gebotenen Maßnahmen an der 
Telekommunikationslinie auf seine Kosten zu 
bewirken.  
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(4) Der Unterhaltspflichtige kann die Erfüllung der 
Pflichten durch den Nutzungsberechtigten und 
seine Rechte durch schriftlichen Verwaltungsakt 
geltend machen. 
§ 131 TKG - Schonung der Baumpflanzungen  
 

  

(1) Die Baumpflanzungen auf und an den 
Verkehrswegen und Wirtschaftswegen im Sinne 
des § 134 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 sind nach 
Möglichkeit zu schonen, auf das Wachstum der 
Bäume ist Rücksicht zu nehmen. Ausästungen 
können nur insoweit verlangt werden, als sie zur 
Herstellung der Telekommunikationslinie oder zur 
Verhütung von Betriebsstörungen erforderlich 
sind; sie sind auf das unbedingt notwendige Maß 
zu beschränken.  
 
(2) Der Nutzungsberechtigte hat dem Besitzer der 
Baumpflanzungen eine angemessene Frist zu 
setzen, innerhalb welcher er die Ausästungen 
selbst vornehmen kann. Sind die Ausästungen 
innerhalb der Frist nicht oder nicht genügend 
vorgenommen, so bewirkt der 
Nutzungsberechtigte die Ausästungen. Dazu ist er 
auch berechtigt, wenn es sich um die dringliche 
Verhütung oder Beseitigung einer Störung handelt. 
 
(3) Der Nutzungsberechtigte ersetzt den an den 
Baumpflanzungen verursachten Schaden und die 
Kosten der auf sein Verlangen vorgenommenen 
Ausästungen. 

 Siehe zur Anwendung des § 134 TKG bei dem 
entsprechenden §. 

§ 132 TKG - Besondere Anlagen  
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(1) Die Telekommunikationslinien sind so 
auszuführen, dass sie vorhandene besondere 
Anlagen (der Wegeunterhaltung dienende 
Einrichtungen, Kanalisations-, Wasser-, 
Gasleitungen, Schienenbahnen, elektrische 
Anlagen und dergleichen) nicht störend 
beeinflussen. Die aus der Herstellung 
erforderlicher Schutzvorkehrungen erwachsenden 
Kosten hat der Nutzungsberechtigte zu tragen.  
 
(2) Die Verlegung oder Veränderung vorhandener 
besonderer Anlagen kann nur gegen 
Entschädigung und nur dann verlangt werden, 
wenn die Benutzung des Verkehrsweges für die 
Telekommunikationslinie sonst unterbleiben 
müsste und die besondere Anlage anderweitig 
ihrem Zweck entsprechend untergebracht werden 
kann.  
 
(3) Auch bei Vorliegen der Voraussetzungen der 
Absätze 1 und 2 hat die Benutzung des 
Verkehrsweges für die Telekommunikationslinie zu 
unterbleiben, wenn der aus der Verlegung oder 
Veränderung der besonderen Anlage entstehende 
Schaden gegenüber den Kosten, welche dem 
Nutzungsberechtigten aus der Benutzung eines 
anderen ihm zur Verfügung stehenden 
Verkehrsweges erwachsen, unverhältnismäßig 
groß ist.  
 
(4) Die Absätze 1 bis 3 finden auf in der 
Vorbereitung befindliche besondere Anlagen, 
deren Herstellung im öffentlichen Interesse liegt, 
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entsprechende Anwendung. Eine Entschädigung 
aufgrund des Absatzes 2 wird nur bis zu dem 
Betrag der Aufwendungen gewährt, die durch die 
Vorbereitung entstanden sind. Als in der 
Vorbereitung begriffen gelten Anlagen, sobald sie 
aufgrund eines im Einzelnen ausgearbeiteten 
Planes die Genehmigung des Auftraggebers und, 
soweit erforderlich, die Genehmigung der 
zuständigen Behörden und des Eigentümers oder 
des sonstigen zur Nutzung Berechtigten des in 
Anspruch genommenen Weges erhalten haben. 
 
§ 133 TKG - Spätere besondere Anlagen  
 

  

(1) Spätere besondere Anlagen sind nach 
Möglichkeit so auszuführen, dass sie die 
vorhandenen Telekommunikationslinien nicht 
störend beeinflussen.  
 
(2) Der Inhaber oder Betreiber einer späteren 
besonderen Anlage kann vom 
Nutzungsberechtigten verlangen, dass eine 
Telekommunikationslinie auf dessen Kosten 
verlegt oder verändert wird, wenn  
1.   ohne die Verlegung oder Veränderung die 
Errichtung der späteren besonderen Anlage 
unterbleiben müsste oder wesentlich erschwert 
würde,  
2.   die Errichtung der späteren besonderen Anlage 
aus Gründen des öffentlichen Interesses, 
insbesondere aus volkswirtschaftlichen Gründen 
oder wegen Verkehrsrücksichten, von den 
Wegeunterhaltspflichtigen oder unter ihrer 
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überwiegenden Beteiligung vollständig oder 
überwiegend ausgeführt werden soll und  
3.   die Kosten des Nutzungsberechtigten nicht 
unverhältnismäßig sind.  
Liegen nur die Voraussetzungen nach Satz 1 
Nummer 1 und 2 vor, so kann eine Verlegung oder 
Veränderung auch dann verlangt werden, wenn 
der Inhaber oder Betreiber der späteren 
besonderen Anlage die Kosten teilweise erstattet, 
so dass die vom Nutzungsberechtigten zu 
tragenden Kosten verhältnismäßig ausfallen.  
 
(3) Muss wegen einer späteren besonderen Anlage 
die schon vorhandene Telekommunikationslinie 
mit Schutzvorkehrungen versehen werden, so sind 
die dadurch entstehenden Kosten von dem 
Nutzungsberechtigten zu tragen.  
 
(4) Überlässt ein Wegeunterhaltspflichtiger seinen 
Anteil einem nicht unterhaltspflichtigen Dritten, so 
sind dem Nutzungsberechtigten die durch die 
Verlegung oder Veränderung oder durch die 
Herstellung der Schutzvorkehrungen 
erwachsenden Kosten, soweit sie auf dessen Anteil 
fallen, zu erstatten.  
 
(5) Die Unternehmer anderer als der in Absatz 2 
bezeichneten besonderen Anlagen haben die aus 
der Verlegung oder Veränderung der vorhandenen 
Telekommunikationslinien oder aus der 
Herstellung der erforderlichen 
Schutzvorkehrungen erwachsenden Kosten zu 
tragen. 
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(6) Auf spätere Änderungen vorhandener 
besonderer Anlagen finden die Absätze 1 bis 5 
entsprechende Anwendung. 
 
§ 134 TKG - Beeinträchtigung von Grundstücken 
und Gebäuden  
 

Artikel 11 GIA - Zugang zu gebäudeinternen 
physischen Infrastrukturen 
 

 

(1) Der Eigentümer eines Grundstücks, das kein 
Verkehrsweg im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 2 
ist, kann die Errichtung, den Betrieb und die 
Erneuerung von Telekommunikationslinien auf 
seinem Grundstück sowie den Anschluss der auf 
dem Grundstück befindlichen Gebäude an Netze 
mit sehr hoher Kapazität insoweit nicht verbieten, 
als  
1.   auf dem Grundstück einschließlich der 
Gebäudeanschlüsse eine durch ein Recht 
gesicherte Leitung oder Anlage auch für die 
Errichtung, den Betrieb und die Erneuerung einer 
Telekommunikationslinie genutzt und hierdurch 
die Nutzbarkeit des Grundstücks nicht dauerhaft 
zusätzlich eingeschränkt wird,  
2.   das Grundstück einschließlich der Gebäude 
durch die Benutzung nicht unzumutbar 
beeinträchtigt wird,  
3.   das Grundstück im öffentlichen Eigentum 
steht, wie ein Verkehrsweg genutzt wird, ohne als 
solcher gewidmet zu sein (Wirtschaftsweg), und 
der Benutzung keine wichtigen Gründe der 
öffentlichen Sicherheit entgegenstehen oder 
4.   das Grundstück im Eigentum eines 
Schienenwegebetreibers steht und die Sicherheit 

(1) Vorbehaltlich des Absatzes 3 und unbeschadet 
der Eigentumsrechte haben Betreiber öffentlicher 
elektronischer Kommunikationsnetze das Recht, 
ihr Netz auf eigene Kosten bis zum Zugangspunkt 
aufzubauen.  
 

Der Anschluss der auf dem Grundstück 
befindlichen Gebäude richtet sich zukünftig nach 
Art. 11 Abs. 1 GIA.  
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des Eisenbahnbetriebs hierdurch nicht 
beeinträchtigt wird.  
Werden Gebäude, die sich nicht auf dem 
Grundstück des Eigentümers befinden, gleichwohl 
von dessen Grundstück oder Gebäude aus 
mitversorgt, so gilt Satz 1 entsprechend. 
 
(2) Der Eigentümer eines Grundstücks nach Absatz 
1 kann dessen Überfahren nicht verbieten, wenn 
die Überfahrt zur Errichtung, zum Betrieb und zur 
Erneuerung von Telekommunikationslinien auf 
einem anderen Grundstück notwendig ist. 
 

  

(3) Hat der Grundstückseigentümer eine 
Einwirkung nach Absatz 1 oder Absatz 2 zu dulden, 
so kann er von dem Betreiber der 
Telekommunikationslinie oder dem Eigentümer 
des Leitungsnetzes einen angemessenen Ausgleich 
in Geld verlangen, wenn durch die Errichtung, die 
Erneuerung oder durch Wartungs-, Reparatur- 
oder vergleichbare, mit dem Betrieb der 
Telekommunikationslinie unmittelbar 
zusammenhängende Maßnahmen eine Benutzung 
seines Grundstücks oder dessen Ertrag über das 
zumutbare Maß hinaus beeinträchtigt wird. Für 
eine erweiterte Nutzung zu Zwecken der 
Telekommunikation kann darüber hinaus ein 
einmaliger Ausgleich in Geld verlangt werden, 
sofern bisher keine Leitungswege vorhanden 
waren, die zu Zwecken der Telekommunikation 
genutzt werden konnten. Der Anspruch nach Satz 
2 besteht nicht, wenn die erweiterte Nutzung 
ausschließlich zum Anschluss von Gebäuden auf 
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dem genutzten Grundstück erfolgt oder wenn das 
Grundstück im öffentlichen Eigentum steht. Wird 
das Grundstück oder sein Zubehör durch die 
Ausübung der aus dieser Vorschrift folgenden 
Rechte beschädigt, hat der Betreiber oder der 
Eigentümer des Leitungsnetzes auf seine Kosten 
den Schaden zu beseitigen. § 840 Absatz 1 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs ist anzuwenden. Der 
Betreiber der Telekommunikationslinie oder der 
Eigentümer des Leitungsnetzes hat den 
Eigentümer des Grundstücks auf die Pflicht zur 
Duldung vor Einwirkung nach Absatz 1 oder Absatz 
2 hinzuweisen. 
 
(4) Soweit die Durchführung von nach Absatz 1 zu 
duldenden Maßnahmen nicht oder nur mit einem 
unverhältnismäßig hohen Aufwand möglich ist, 
können bestehende passive Netzinfrastrukturen 
Dritter unter den Voraussetzungen der §§ 138, 139 
und 141 mitgenutzt werden.  
 
(5) Beeinträchtigt die Ausübung der 
Nutzungsberechtigung nach § 125 für die 
Verlegung weiterer Telekommunikationslinien 
Belange des Umweltschutzes, der öffentlichen 
Gesundheit und Sicherheit oder der Städteplanung 
und Raumordnung, kann die Bundesnetzagentur 
nach Anhörung der beteiligten Kreise insoweit die 
Mitnutzung von Grundstücken anordnen, als dies 
für die berührten Belange für notwendig erachtet 
wird. § 128 Absatz 4 Satz 2 und 3 gilt 
entsprechend. 
 

 Siehe zur Anwendung der §§ 138, 139 und 141  
TKG sowie des § 128 TKG bei den entsprechenden 
§§. 
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§ 135 TKG - Verjährung der Ansprüche  
 

  

Die Verjährung der auf den §§ 128 bis 134 
beruhenden Ansprüche richtet sich nach den 
Regelungen über die regelmäßige Verjährung nach 
dem Bürgerlichen Gesetzbuch. 
 

  

Abschnitt 2  
Mitnutzung öffentlicher Versorgungsnetze  
 

  

§ 136 TKG - Informationen über passive 
Netzinfrastrukturen  
 

  

(1) Eigentümer oder Betreiber öffentlicher 
Telekommunikationsnetze können bei 
Eigentümern oder Betreibern öffentlicher 
Versorgungsnetze für Zwecke des Ausbaus von 
Netzen mit sehr hoher Kapazität die Erteilung von 
Informationen über die passive Netzinfrastruktur 
ihrer öffentlichen Versorgungsnetze beantragen. 
Im Antrag ist das Gebiet anzugeben, das mit 
Netzen mit sehr hoher Kapazität erschlossen 
werden soll. 
 

 Der Auskunftsanspruch nach § 136 TKG ist 
mangels entsprechender Regelung im GIA auf 
passive Netzinfrastrukturen gem. Art. 3 Nr. 45 TKG 
beschränkt. 

(2) Eigentümer oder Betreiber öffentlicher 
Versorgungsnetze erteilen Antragstellern nach 
Absatz 1 innerhalb von zwei Monaten nach dem 
Tag des Antragseingangs die beantragten 
Informationen. Die Erteilung erfolgt unter 
verhältnismäßigen, diskriminierungsfreien und 
transparenten Bedingungen. 
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(3) Die Informationen über passive 
Netzinfrastrukturen öffentlicher Versorgungsnetze 
nach Absatz 2 müssen mindestens folgende 
Angaben enthalten: 1.   die geografische Lage des 
Standortes und der Leitungswege der passiven 
Netzinfrastrukturen, 2.   die Art und gegenwärtige 
Nutzung der passiven Netzinfrastrukturen und 
3.   die Kontaktdaten eines oder mehrerer 
Ansprechpartner beim Eigentümer oder Betreiber 
des öffentlichen Versorgungsnetzes. 
 

  

(4) Der Antrag nach Absatz 1 kann ganz oder 
teilweise abgelehnt werden, soweit konkrete 
Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass  
1.   eine Erteilung der Informationen die Sicherheit 
oder Integrität der Versorgungsnetze, die 
öffentliche Sicherheit oder die öffentliche 
Gesundheit gefährdet,  
2.   durch die Erteilung der Informationen die 
Vertraulichkeit gemäß § 148 verletzt wird,  
3.   von dem Antrag Teile einer Kritischen 
Infrastruktur, insbesondere deren 
Informationstechnik, betroffen sind, die 
nachweislich besonders schutzbedürftig und für 
die Funktionsfähigkeit der Kritischen Infrastruktur 
maßgeblich sind, und der Betreiber des 
öffentlichen Versorgungsnetzes bei Erteilung der 
Informationen unverhältnismäßige Maßnahmen 
ergreifen müsste, um die ihm durch Gesetz oder 
aufgrund eines Gesetzes auferlegten 
Schutzpflichten zu erfüllen, oder 
4.   ein Ablehnungsgrund für eine Mitnutzung nach 
§ 141 Absatz 2 vorliegt. 

 Siehe zur Anwendung der §§ 141 Abs. 2 und 148 
TKG bei den entsprechenden §§. 
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(5) Werden nach Absatz 1 beantragte 
Informationen bereits von der zentralen 
Informationsstelle des Bundes gemäß § 78 Absatz 
1 Nummer 1 bereitgestellt, genügt anstelle einer 
Erteilung der Informationen durch den Eigentümer 
oder Betreiber des öffentlichen Versorgungsnetzes 
ein Hinweis an den Antragsteller, dass die 
Informationen nach Absatz 6 einsehbar sind. Der 
Eigentümer oder Betreiber des öffentlichen 
Versorgungsnetzes kann der zentralen 
Informationsstelle des Bundes die Informationen 
über die passiven Netzinfrastrukturen seines 
Versorgungsnetzes zur Bereitstellung gemäß § 78 
Absatz 1 Nummer 1 im Rahmen der hierfür von 
der zentralen Informationsstelle des Bundes 
vorgegebenen Bedingungen zur Verfügung stellen. 
 

 Siehe zur Anwendung des § 78 TKG bei dem 
entsprechenden §. 
 

(6) Die zentrale Informationsstelle des Bundes 
macht die nach Absatz 5 Satz 2 erhaltenen 
Informationen unverzüglich zugänglich:  
1.   den Eigentümern oder Betreibern öffentlicher 
Telekommunikationsnetze,  
2.   dem Bundesministerium für Verkehr und 
digitale Infrastruktur sowie  
3.   den Gebietskörperschaften der Länder und der 
Kommunen.  
Die Zugänglichmachung erfolgt elektronisch unter 
verhältnismäßigen, diskriminierungsfreien und 
transparenten Bedingungen. Näheres regelt die 
zentrale Informationsstelle des Bundes in 
Einsichtnahmebedingungen, die insbesondere der 
Sensitivität der erfassten Daten und dem zu 
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erwartenden Verwaltungsaufwand Rechnung zu 
tragen haben.  
 
(7) Die zentrale Informationsstelle des Bundes 
kann die nach Absatz 5 Satz 2 erhaltenen 
Informationen auch für die Bereitstellung einer 
gebietsbezogenen Übersicht gemäß § 79 Absatz 1 
Nummer 1 verwenden. 
 

 Siehe zur Anwendung des § 79 Abs. 1 Nr. 1 TKG bei 
dem entsprechenden §. 
 

§ 137 TKG - Vor-Ort-Untersuchung passiver 
Netzinfrastrukturen  
 

  

(1) Eigentümer oder Betreiber öffentlicher 
Telekommunikationsnetze können bei den 
Eigentümern oder Betreibern öffentlicher 
Versorgungsnetze eine Vor-Ort-Untersuchung der 
passiven Netzinfrastrukturen beantragen. Aus dem 
Antrag muss hervorgehen, welche 
Netzkomponenten von dem Ausbau von Netzen 
mit sehr hoher Kapazität betroffen sind. 
 

 Der Auskunftsanspruch nach § 137 TKG ist 
mangels entsprechender Regelung im GIA auf 
passive Netzinfrastrukturen gem. Art. 3 Nr. 45 TKG 
beschränkt. 

(2) Eigentümer oder Betreiber öffentlicher 
Versorgungsnetze müssen zumutbaren Anträgen 
nach Absatz 1 innerhalb eines Monats ab dem Tag 
des Antragseingangs entsprechen. Ein Antrag ist 
insbesondere dann zumutbar, wenn die 
Untersuchung für eine gemeinsame Nutzung 
passiver Netzinfrastrukturen oder die 
Koordinierung von Bauarbeiten erforderlich ist. 
 

  

(3) Der Antrag nach Absatz 1 kann ganz oder 
teilweise abgelehnt werden, soweit konkrete 
Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass  

 Siehe zur Anwendung der §§ 141 Abs. 2, 143 Abs. 
4 und 148 TKG bei den entsprechenden §§. 
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1.   eine Vor-Ort-Untersuchung die Sicherheit oder 
Integrität der öffentlichen Versorgungsnetze oder 
die öffentliche Sicherheit oder die öffentliche 
Gesundheit gefährdet,  
2.   durch die Vor-Ort-Untersuchung die 
Vertraulichkeit gemäß § 148 verletzt wird,  
3.   von dem Antrag Teile einer Kritischen 
Infrastruktur, insbesondere deren 
Informationstechnik, betroffen sind, die 
nachweislich besonders schutzbedürftig und für 
die Funktionsfähigkeit der Kritischen Infrastruktur 
maßgeblich sind, und der Betreiber des 
öffentlichen Versorgungsnetzes zur Durchführung 
der Vor-Ort-Untersuchung unverhältnismäßige 
Maßnahmen ergreifen müsste, um die ihm durch 
Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes auferlegten 
Schutzpflichten zu erfüllen, oder  
4.   ein Versagungsgrund für eine Mitnutzung nach 
§ 141 Absatz 2 oder für eine Koordinierung von 
Bauarbeiten nach § 143 Absatz 4 vorliegt oder die 
Koordinierung von Bauarbeiten unzumutbar ist. 
 
(4) Die Gewährung hat unter verhältnismäßigen, 
diskriminierungsfreien und transparenten 
Bedingungen zu erfolgen. Dabei sind die jeweiligen 
besonderen Sicherheitserfordernisse des 
öffentlichen Versorgungsnetzes zu beachten. 
 

  

(5) Die für die Vor-Ort-Untersuchung 
erforderlichen und angemessenen Kosten trägt 
der Antragsteller. Dazu zählen insbesondere die 
Kosten der Vorbereitung, der Absicherung und der 
Durchführung der Vor-Ort-Untersuchung. 
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§ 138 TKG - Mitnutzung öffentlicher 
Versorgungsnetze  
 

Art. 3 GIA - Zugang zu bestehenden physischen 
Infrastrukturen 
 

 

(1) Eigentümer oder Betreiber öffentlicher 
Telekommunikationsnetze können bei den 
Eigentümern oder Betreibern öffentlicher 
Versorgungsnetze die Mitnutzung der passiven 
Netzinfrastrukturen der öffentlichen 
Versorgungsnetze für den Einbau von 
Komponenten von Netzen mit sehr hoher 
Kapazität beantragen. Der Antrag muss folgende 
Angaben enthalten:  
1.   eine detaillierte Beschreibung des Projekts und 
der Komponenten des öffentlichen 
Versorgungsnetzes, für die die Mitnutzung 
beantragt wird,  
2.   einen genauen Zeitplan für die Umsetzung der 
beantragten Mitnutzung und  
3.   die Angabe des Gebiets, das mit Netzen mit 
sehr hoher Kapazität erschlossen werden soll. 

(1) Netzbetreiber und öffentliche Stellen, die 
Eigentümer physischer Infrastrukturen sind oder 
diese kontrollieren, geben allen von einem Betreiber 
schriftlich gestellten zumutbaren Anträgen auf 
Zugang zu den betreffenden physischen 
Infrastrukturen im Hinblick auf den Aufbau von 
Komponenten von VHC-Netzen oder zugehörigen 
Einrichtungen zu fairen und angemessenen 
Bedingungen, einschließlich des Preises, statt. 
Öffentliche Stellen, die Eigentümer physischer 
Infrastrukturen sind oder diese kontrollieren, geben 
ferner allen zumutbaren Anträgen auf Zugang zu 
nichtdiskriminierenden Bedingungen statt. In solchen 
schriftlichen Anträgen müssen die Komponenten der 
physischen Infrastrukturen, zu denen der Zugang 
beantragt wird, sowie ein genauer Zeitplan 
angegeben sein. Die Mitgliedstaaten können 
detaillierte Anforderungen in Bezug auf die 
verwaltungstechnischen Aspekte der Anträge 
festlegen. 
 

Art. 3 Abs. 1 S. 3 GIA trifft formale  Vorgaben für 
den Antrag. Außerdem sind die in § 138 Abs. 1 Nr. 
1 und 3 TKG genannten Angaben im Antrag zu 
benennen.  
 
 
 
 

(2) Eigentümer oder Betreiber öffentlicher 
Versorgungsnetze müssen Antragstellern nach 
Absatz 1 innerhalb von zwei Monaten nach 
Antragseingang ein Angebot über die Mitnutzung 
ihrer passiven Netzinfrastrukturen für den Einbau 
von Komponenten von Netzen mit sehr hoher 
Kapazität unterbreiten. Das Angebot über die 
Mitnutzung hat insbesondere Folgendes zu 
enthalten:  

 Die Frist zur Vorlage eines Angebotes beträgt 1 
Monat. Dies ergibt sich im Umkehrschluss aus Art. 
3 Abs. 7 GIA, da die Versagung innerhalb 1 Monats 
erfolgen muss. Das Angebot muss die Vorgaben 
des Art. 3 Abs. 4 GIA  beachten. 
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1.   faire und angemessene Bedingungen für die 
Mitnutzung, insbesondere in Bezug auf den Preis 
für die Bereitstellung und Nutzung des 
Versorgungsnetzes sowie in Bezug auf die zu 
leistenden Sicherheiten und Vertragsstrafen, 
2.   die operative und organisatorische Umsetzung 
der Mitnutzung; die Umsetzung umfasst die Art 
und Weise des Einbaus der Komponenten von 
Netzen mit sehr hoher Kapazität, die 
Dokumentationspflichten und den Zeitpunkt oder 
den Zeitraum der Bauarbeiten,  
3.   die Verantwortlichkeiten einschließlich der 
Möglichkeit, Dritte zu beauftragen.  
Das Angebot kann besondere Vereinbarungen zur 
Haftung beim Einbau der Netzkomponenten und 
zu Instandhaltungen, Änderungen, Erweiterungen, 
Verlegungen und Störungen enthalten.  
 
(3) Die Mitnutzung ist so auszugestalten, dass sie 
den Anforderungen der öffentlichen Sicherheit 
und der öffentlichen Gesundheit sowie den 
anerkannten Regeln der Technik genügt.  
 

  

(4) Eigentümer oder Betreiber öffentlicher 
Versorgungsnetze haben Verträge über 
Mitnutzungen innerhalb von zwei Monaten nach 
deren Abschluss der Bundesnetzagentur zur 
Kenntnis zu geben.  
 

  

(5) Eigentümer oder Betreiber öffentlicher 
Versorgungsnetze können Standardangebote für 
Mitnutzungen über die zentrale Informationsstelle 
des Bundes veröffentlichen. 
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§ 139 TKG - Umfang des Mitnutzungsanspruchs 
bei Elektrizitätsversorgungsnetzen  
 

  

(1) Die Mitnutzung eines 
Elektrizitätsversorgungsnetzes umfasst auch 
Dachständer, Giebelanschlüsse und die 
Hauseinführung.  
 
(2) Soweit es für den Betrieb des öffentlichen 
Telekommunikationsnetzes notwendig ist, muss 
der Betreiber des Elektrizitätsversorgungsnetzes 
entgeltlich einen Anschluss zum Bezug des 
Betriebsstroms für die eingebauten Komponenten 
des Netzes mit sehr hoher Kapazität zur Verfügung 
stellen. 

  

§ 140 TKG - Einnahmen aus Mitnutzungen  
 

  

Eigentümer oder Betreiber öffentlicher 
Versorgungsnetze können Einnahmen aus 
Mitnutzungen, die über die Kosten im Sinne des § 
149 Absatz 2 Satz 3 hinausgehen und sich für den 
Eigentümer oder Betreiber des öffentlichen 
Versorgungsnetzes durch die Ermöglichung der 
Mitnutzung seiner passiven Netzinfrastrukturen 
ergeben, von der Berechnungsgrundlage für 
Endnutzertarife ihrer Haupttätigkeit ausnehmen. 

 Mit Inkrafttreten des GIA dürfte § 140 TKG EU-
rechtskonform nicht nur für Einnahmen durch 
Mitnutzung von „passiven Netzinfrastrukturen“ 
iSd. § 3 Nr. 45 TKG, sondern auch für Einnahmen 
durch Mitnutzung von „physischen 
Infrastrukturen“ iSd. Art. 2 Nr. 4 GIA gelten. Es 
sind damit die Einnahmen aus der 
Zugangsgewährung (Mitnutzung), die über die 
zusätzlichen Kosten der Zugangsgewährung 
hinausgehen, von der Berechnungsgrundlage für 
die Endnutzertarife der Haupttätigkeit 
auszunehmen.    
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§ 141 TKG - Ablehnung der Mitnutzung, 
Versagungsgründe  
 

Art. 3 GIA - Zugang zu bestehenden physischen 
Infrastrukturen 
 

 

(1) Gibt der Eigentümer oder Betreiber des 
öffentlichen Versorgungsnetzes kein Angebot über 
die Mitnutzung ab, so hat er innerhalb der in § 138 
Absatz 2 Satz 1 genannten Frist dem Antragsteller 
nachzuweisen, dass einer Mitnutzung objektive, 
transparente und verhältnismäßige Gründe 
entgegenstehen. 

(7) Im Falle einer Zugangsverweigerung gemäß 
den Absätzen 5 und 6 teilt der Netzbetreiber oder 
die öffentliche Stelle, die Eigentümer der 
physischen Infrastrukturen ist oder diese 
kontrolliert, dem Zugangsnachfrager spätestens 
einen Monat nach dem Tag des Eingangs des 
vollständigen Zugangsantrags schriftlich die 
besonderen und ausführlichen Gründe für diese 
Verweigerung mit, außer bei nationalen kritischen 
Infrastrukturen im Sinne des nationalen Rechts, 
für die dem Zugangsnachfrager in der Mitteilung 
über die Verweigerung keine besonderen und 
ausführlichen Gründe angegeben werden müssen. 
 

 

(2) Der Antrag auf Mitnutzung darf nur abgelehnt 
werden, wenn einer der folgenden Gründe 
vorliegt:  
1.   die fehlende technische Eignung der passiven 
Netzinfrastrukturen für die beabsichtigte 
Unterbringung der Komponenten von Netzen mit 
sehr hoher Kapazität,  
2.   der zum Zeitpunkt des Antragseingangs 
fehlende oder der zukünftig fehlende Platz für die 
beabsichtigte Unterbringung der Komponenten 
von Netzen mit sehr hoher Kapazität im 
öffentlichen Versorgungsnetz; den zukünftig 
fehlenden Platz hat der Eigentümer oder Betreiber 
des öffentlichen Versorgungsnetzes anhand der 
Investitionsplanung für die nächsten fünf Jahre ab 
Antragstellung konkret darzulegen,  

(5) Netzbetreiber und öffentliche Stellen, die 
Eigentümer physischer Infrastrukturen sind oder 
diese kontrollieren, können den Zugang zu 
bestimmten physischen Infrastrukturen unter 
Berufung auf einen oder mehrere der folgenden 
Gründe verweigern:  
a) die physischen Infrastrukturen, zu denen 
Zugang beantragt wurde, sind für die Aufnahme 
einer der in Absatz 1 genannten Komponenten 
von VHC-Netzen technisch ungeeignet;  
b) mangelnder verfügbarer Platz für die Aufnahme 
der in Absatz 1 genannten Komponenten von 
VHC-Netzen oder zugehörigen Einrichtungen, auch 
unter Berücksichtigung des künftigen Platzbedarfs 
des Zugangsanbieters, der etwa durch Verweis auf 
öffentlich verfügbare Investitionspläne oder auf 
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3.   konkrete Anhaltspunkte dafür, dass die 
beantragte Mitnutzung die öffentliche Sicherheit 
oder die öffentliche Gesundheit gefährdet, wobei 
von konkreten Anhaltspunkten für die Gefährdung 
der öffentlichen Sicherheit auszugehen ist, soweit 
Teile öffentlicher Versorgungsnetze betroffen sind, 
die durch den Bund zur Verwirklichung einer 
sicheren Behördenkommunikation genutzt 
werden,  
4.   konkrete Anhaltspunkte dafür, dass die 
beantragte Mitnutzung die Integrität oder 
Sicherheit bereits bestehender öffentlicher 
Versorgungsnetze, insbesondere nationaler 
Kritischer Infrastrukturen, gefährdet; bei Kritischen 
Infrastrukturen liegen konkrete Anhaltspunkte für 
eine solche Gefährdung vor, soweit von dem 
Antrag Teile einer Kritischen Infrastruktur, 
insbesondere die Informationstechnik Kritischer 
Infrastrukturen, betroffen sind, die nachweislich 
besonders schutzbedürftig und für die 
Funktionsfähigkeit der Kritischen Infrastruktur 
maßgeblich sind, und der Betreiber die Mitnutzung 
im Rahmen der ihm durch Gesetz oder aufgrund 
eines Gesetzes auferlegten Schutzpflichten nicht 
durch verhältnismäßige Maßnahmen ermöglichen 
kann,  
5.   Anhaltspunkte für eine zu erwartende 
erhebliche Störung des Versorgungsdienstes durch 
die geplanten Telekommunikationsdienste,  
 
6.   die Verfügbarkeit tragfähiger Alternativen zur 
beantragten Mitnutzung passiver 
Netzinfrastrukturen, soweit der Eigentümer oder 

einen konsequent angewandten Prozentsatz für 
die im Hinblick auf künftige Bedürfnisse 
freigehaltene Kapazität im Vergleich zur gesamten 
Kapazität der physischen Infrastrukturen 
hinreichend nachgewiesen ist;  
c) das Vorliegen gerechtfertigter Gründe 
hinsichtlich der Sicherheit, der nationalen 
Sicherheit und der öffentlichen Gesundheit;  
d) das Vorliegen hinreichend gerechtfertigter 
Gründe hinsichtlich der Integrität und Sicherheit 
bereits bestehender Netze, insbesondere 
nationaler kritischer Infrastrukturen;  
e) das Vorliegen eines hinreichend 
gerechtfertigten Risikos, dass die geplanten 
elektronischen Kommunikationsdienste die 
Erbringung anderer Dienste über dieselben 
physischen Infrastrukturen ernsthaft stören 
könnten; ABl. L vom 8.5.2024 DE ELI: 
http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1309/oj 
23/40 f) die Verfügbarkeit tragfähiger, für die 
Bereitstellung von VHC-Netzen geeigneter 
Alternativen für den passiven physischen Zugang 
zu elektronischen Kommunikationsnetzen auf der 
Vorleistungsebene, die derselbe Netzbetreiber zu 
fairen und angemessenen Bedingungen anbietet 
oder — im besonderen Fall ländlicher oder 
abgelegener Gebiete, in denen ein Netz 
ausschließlich auf Vorleistungsebene betrieben 
wird und sich im Eigentum oder unter der 
Kontrolle öffentlicher Stellen befindet — die durch 
den Betreiber dieses Netzes bereitgestellt werden. 
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Betreiber des öffentlichen Versorgungsnetzes 
diese Alternativen anbietet, sie sich für die 
Bereitstellung von Netzen mit sehr hoher Kapazität 
eignen und die Mitnutzung zu fairen und 
angemessenen Bedingungen gewährt wird; als 
Alternativen können geeignete 
Vorleistungsprodukte für 
Telekommunikationsdienste, der Zugang zu 
bestehenden Telekommunikationsnetzen oder die 
Mitnutzung anderer als der beantragten passiven 
Netzinfrastrukturen angeboten werden, 
 
7.   der Überbau von bestehenden 
Glasfasernetzen, die einen diskriminierungsfreien, 
offenen Netzzugang zur Verfügung stellen. 

(6) Die Mitgliedstaaten können vorsehen, dass die 
Netzbetreiber und öffentlichen Stellen, die 
Eigentümer physischer Infrastrukturen sind oder 
diese kontrollieren, den Zugang zu bestimmten 
physischen Infrastrukturen verweigern können, 
wenn vom selben Netzbetreiber oder derselben 
öffentlichen Stelle tragfähige Alternativen für den 
diskriminierungsfreien offenen aktiven Zugang zu 
VHC-Netzen auf der Vorleistungsebene 
bereitgestellt werden, sofern beide folgende 
Bedingungen erfüllt sind:  
a) Diese tragfähigen Alternativen für den Zugang 
auf der Vorleistungsebene werden zu fairen und 
angemessenen Bedingungen, einschließlich des 
Preises, angeboten;  
b) das Aufbauprojekt des antragstellenden 
Betreibers betrifft das gleiche Abdeckungsgebiet 
und es gibt in dem Abdeckungsgebiet kein 
anderes Glasfasernetz für den Anschluss an 
Räume von Endnutzern. Dieser Absatz gilt nur für 
diejenigen Mitgliedstaaten, in denen diese oder 
eine gleichwertige Verweigerungsmöglichkeit am 
11. Mai 2024 nach Maßgabe des mit dem 
Unionsrecht im Einklang stehenden nationalen 
Rechts angewandt wird. 
 

Der Zugang zu bestehenden physischen 
Infrastrukturen kann gem. Art. 3 Abs. 6 GIA bei 
Vorliegen der dort genannten Voraussetzungen 
verweigert werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 142 Informationen über Bauarbeiten an 
öffentlichen Versorgungsnetzen  
 

  

(1) Eigentümer oder Betreiber öffentlicher 
Telekommunikationsnetze können bei den 
Eigentümern oder Betreibern öffentlicher 
Versorgungsnetze die Erteilung von Informationen 

 Bis zur Anpassung des TKG gilt der Anspruch nur 
bzgl. passiven Infrastrukturen, nicht aber bzgl. 
physischen Infrastrukturen.   
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über geplante oder laufende Bauarbeiten an 
öffentlichen Versorgungsnetzen beantragen, um 
eine Koordinierung dieser Bauarbeiten mit 
Bauarbeiten zum Ausbau von Netzen mit sehr 
hoher Kapazität zu prüfen. Der Antrag muss 
erkennen lassen, in welchem Gebiet der Einbau 
von Komponenten von Netzen mit sehr hoher 
Kapazität vorgesehen ist. 
 
(2) Eigentümer oder Betreiber öffentlicher 
Versorgungsnetze erteilen Antragstellern nach 
Absatz 1 innerhalb von zwei Wochen ab dem Tag 
des Antragseingangs die beantragten 
Informationen. Die Erteilung erfolgt unter 
verhältnismäßigen, diskriminierungsfreien und 
transparenten Bedingungen. 
 

  

(3) Die Informationen müssen folgende Angaben 
zu laufenden und geplanten Bauarbeiten an 
passiven Netzinfrastrukturen öffentlicher 
Versorgungsnetze enthalten, für die bereits eine 
Genehmigung erteilt wurde oder ein 
Genehmigungsverfahren anhängig ist:  
1.   die geografische Lage des Standortes und die 
Art der Bauarbeiten,  
2.   die betroffenen Netzkomponenten,  
3.   den geschätzten Beginn und die geplante 
Dauer der Bauarbeiten und  
4.   Kontaktdaten eines oder mehrerer 
Ansprechpartner des Eigentümers oder Betreibers 
des öffentlichen Versorgungsnetzes.  
Ist innerhalb von sechs Monaten nach Eingang des 
Antrags auf Erteilung der Informationen ein Antrag 

  



Version 1.0 
 

31 
 

auf Genehmigung der Bauarbeiten vorgesehen, so 
müssen auch zu diesen Bauarbeiten die 
Informationen nach den Absätzen 2 und 3 erteilt 
werden. 
 
(4) Der Antrag nach Absatz 1 kann ganz oder 
teilweise abgelehnt werden, soweit konkrete 
Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass  
1.   die Sicherheit oder Integrität der 
Versorgungsnetze oder die öffentliche Sicherheit 
oder die öffentliche Gesundheit durch Erteilung 
der Informationen gefährdet wird,  
2.   durch die Erteilung die Vertraulichkeit gemäß § 
148 verletzt wird,  
3.   Bauarbeiten betroffen sind, deren anfänglich 
geplante Dauer acht Wochen nicht überschreitet, 
4.   von dem Antrag Teile einer Kritischen 
Infrastruktur, insbesondere deren 
Informationstechnik, betroffen sind, die 
nachweislich besonders schutzbedürftig und für 
die Funktionsfähigkeit der Kritischen Infrastruktur 
maßgeblich sind, und der Betreiber des 
öffentlichen Versorgungsnetzes bei Erteilung der 
Informationen unverhältnismäßige Maßnahmen 
ergreifen müsste, um die ihm durch Gesetz oder 
aufgrund eines Gesetzes auferlegten 
Schutzpflichten zu erfüllen,  
5.   die Koordinierung von Bauarbeiten 
unzumutbar ist oder  
6.   ein Versagungsgrund für eine Koordinierung 
von Bauarbeiten nach § 143 Absatz 4 vorliegt. 
 

 Siehe zur Anwendung der §§ 143 Abs. 4, 148 TKG 
bei dem entsprechenden §§. 
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(5) Anstelle einer Erteilung der Informationen 
genügt ein Verweis auf eine bereits erfolgte 
Veröffentlichung, wenn  
1.   der Bauherr die beantragten Informationen 
bereits selbst elektronisch öffentlich zugänglich 
gemacht hat oder  
2.   der Zugang zu diesen Informationen bereits 
über die zentrale Informationsstelle des Bundes 
nach § 78 Absatz 1 Nummer 4 gewährleistet ist. 
 

 Siehe zur Anwendung des § 78 Abs. 1 Nr. 4 TKG bei 
dem entsprechenden §. 
 

(6) Innerhalb der in Absatz 2 genannten Frist sind 
die Informationen auch der zentralen 
Informationsstelle des Bundes zu übermitteln. Sie 
macht diese Informationen anderen Interessenten, 
die ein berechtigtes Interesse an der 
Einsichtnahme haben, in geeigneter Form 
zugänglich. Näheres regeln die 
Einsichtnahmebedingungen der zentralen 
Informationsstelle des Bundes. 
 

  

§ 143 TKG - Koordinierung von Bauarbeiten  
 

Art. 5 GIA -Koordinierung von Bauarbeiten  

(1) Eigentümer oder Betreiber öffentlicher 
Versorgungsnetze können mit Eigentümern oder 
Betreibern öffentlicher Telekommunikationsnetze 
im Hinblick auf den Ausbau der Komponenten von 
Netzen mit sehr hoher Kapazität Vereinbarungen 
über die Koordinierung von Bauarbeiten schließen.  

(1) Öffentliche Stellen, die Eigentümer physischer 
Infrastrukturen sind oder diese kontrollieren, und 
Netzbetreiber haben das Recht, im Hinblick auf 
den Aufbau von Komponenten von VHC-Netzen 
oder zugehörigen Einrichtungen mit Betreibern 
Vereinbarungen über die Koordinierung von 
Bauarbeiten, einschließlich der Umlegung der 
Kosten, auszuhandeln. 
 

 
 

(2) Eigentümer oder Betreiber öffentlicher 
Telekommunikationsnetze können bei den 
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Eigentümern oder Betreibern öffentlicher 
Versorgungsnetze die Koordinierung von 
Bauarbeiten beantragen. Im Antrag sind Art und 
Umfang der zu koordinierenden Bauarbeiten und 
die zu errichtenden Komponenten von Netzen mit 
sehr hoher Kapazität zu benennen. 
 
(3) Eigentümer oder Betreiber öffentlicher 
Versorgungsnetze, die ganz oder überwiegend aus 
öffentlichen Mitteln finanzierte Bauarbeiten direkt 
oder indirekt ausführen, haben zumutbaren 
Anträgen nach Absatz 2 zu transparenten und 
diskriminierungsfreien Bedingungen stattzugeben. 
Den Anträgen ist insbesondere zu entsprechen, 
sofern  
1.   dadurch keine zusätzlichen Kosten für die 
ursprünglich geplanten Bauarbeiten verursacht 
werden, wobei eine geringfügige zeitliche 
Verzögerung der Planung und geringfügige 
Mehraufwendungen für die Bearbeitung des 
Koordinierungsantrags nicht als zusätzliche Kosten 
der ursprünglich geplanten Bauarbeiten gelten, 
2.   die Kontrolle über die Koordinierung der 
Arbeiten nicht behindert wird,  
3.   der Koordinierungsantrag so früh wie möglich, 
spätestens aber einen Monat vor Einreichung des 
endgültigen Projektantrags bei der zuständigen 
Genehmigungsbehörde gestellt wird und 
Bauarbeiten betrifft, deren anfänglich geplante 
Dauer acht Wochen überschreitet und  
4.   der Hauptzweck der ganz oder überwiegend 
öffentlich finanzierten Bauarbeiten nicht 
beeinträchtigt wird. Der Hauptzweck wird 

(2) Wenn sie direkt oder indirekt Bauarbeiten 
ausführen oder auszuführen planen, die ganz oder 
teilweise aus öffentlichen Mitteln finanziert 
werden, kommen öffentliche Stellen, die 
Eigentümer physischer Infrastrukturen sind oder 
diese kontrollieren, und Netzbetreiber allen 
zumutbaren schriftlichen Anträgen von Betreibern 
nach, diese Bauarbeiten im Hinblick auf den 
Aufbau von Komponenten von VHC-Netzen oder 
zugehörigen Einrichtungen zu transparenten und 
nichtdiskriminierenden Bedingungen zu 
koordinieren. Die Mitgliedstaaten können 
detaillierte Anforderungen in Bezug auf die 
verwaltungstechnischen Aspekte des Antrags 
festlegen. 
Anträgen auf Koordinierung von Bauarbeiten 
muss stattgegeben werden, wenn alle folgenden 
Bedingungen erfüllt sind: 
a) Dem Netzbetreiber oder der öffentlichen Stelle, 

die Eigentümer physischer Infrastrukturen ist 
oder diese kontrolliert, der bzw. die die 
betreffenden Bauarbeiten ursprünglich 
beabsichtigte, entstehen durch die 
Koordinierung von Bauarbeiten keine nicht 
erstattungsfähigen Zusatzkosten, auch nicht 
infolge zusätzlicher Verzögerungen, 

Auch weiterhin besteht eine Koordinierungspflicht 
für Bauarbeiten erst ab einer anfänglich geplanten 
Dauer von acht Wochen.  
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insbesondere dann nicht beeinträchtigt, wenn 
hierbei ein geplantes oder im Bau befindliches 
Glasfasernetz, das einen offenen und 
diskriminierungsfreien Netzzugang gewährt, nur 
geringfügig überbaut würde. 

unbeschadet der Möglichkeit, dass die 
Beteiligten eine Umlegung der Kosten 
vereinbaren; 

b) der Netzbetreiber oder die öffentliche Stelle, die 
Eigentümer physischer Infrastrukturen ist oder 
diese kontrolliert, der bzw. die die Bauarbeiten 
ursprünglich beabsichtigten, behalten die 
Kontrolle über die Koordinierung der Arbeiten; 

c) der Antrag wird so früh wie möglich und, falls 
eine Genehmigung für die Bauarbeiten 
erforderlich ist, spätestens einen Monat vor 
Einreichung des endgültigen Projektantrags bei 
den Genehmigungsbehörden eingereicht. 

 
(4) Der Antrag nach Absatz 2 ist ganz oder 
teilweise insbesondere abzulehnen, sofern 
1.   von dem Antrag Teile einer Kritischen 
Infrastruktur, insbesondere deren 
Informationstechnik, betroffen sind, die 
nachweislich besonders schutzbedürftig und für 
die Funktionsfähigkeit der Kritischen Infrastruktur 
maßgeblich sind,  
2.   der Betreiber des öffentlichen 
Versorgungsnetzes zur Koordinierung der 
Bauarbeiten unverhältnismäßige Maßnahmen 
ergreifen müsste, um die ihm durch Gesetz oder 
aufgrund eines Gesetzes auferlegten 
Schutzpflichten zu erfüllen, oder  
3.   durch die zu koordinierenden Bauarbeiten ein 
geplantes öffentlich gefördertes Glasfasernetz, das 
einen diskriminierungsfreien, offenen Netzzugang 
zur Verfügung stellt, überbaut würde. 
 

(3) Die Mitgliedstaaten können bestimmen, dass 
Anträge auf Koordinierung von Bauarbeiten, die 
von einem Unternehmen, das öffentliche 
elektronische Kommunikationsnetze bereitstellt 
oder für deren Bereitstellung zugelassen ist, an ein 
Unternehmen gerichtet werden, das sich im 
Eigentum oder unter der Kontrolle öffentlicher 
Stellen befindet und öffentliche elektronische 
Kommunikationsnetze bereitstellt oder für deren 
Bereitstellung zugelassen ist als unzumutbar 
angesehen werden können, wenn die Bauarbeiten 
zum Aufbau von VHC-Netzen beitragen, sofern 
sich diese VHC-Netze in ländlichen oder 
abgelegenen Gebieten und im Eigentum oder 
unter der Kontrolle öffentlicher Stellen befinden 
und ausschließlich auf Vorleistungsebene 
betrieben werden. 
 

Die Koordinierung kann (auch) bei Vorliegen der 
Voraussetzungen des Art. 5 Abs. 3 und 4 GIA 
verweigert werden. Außerdem gilt der 
Versagungsgrund nach § 143 Abs. 4 Nr. 1 TKG fort. 
Die Versagungsgründe § 143 Abs. 4 Nr. 2 und 3 
TKG ergeben sich der Sache nach unmittelbar aus 
Art. 5 Abs. 2 bis 4 GIA.  
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(4) Ein Antrag auf Koordinierung von Bauarbeiten, 
den ein Unternehmen, das öffentliche 
elektronische Kommunikationsnetze bereitstellt 
oder für deren Bereitstellung zugelassen ist, an ein 
Unternehmen richtet, das öffentliche 
elektronische Kommunikationsnetze bereitstellt 
oder für deren Bereitstellung zugelassen ist, kann 
als unzumutbar betrachtet werden, wenn die 
beiden folgenden Voraussetzungen gegeben sind: 
a) Der Antrag betrifft ein Gebiet, das Gegenstand 
eines der folgenden Verfahren war: 
i) Vorausschau bezüglich der Reichweite der 
Breitbandnetze einschließlich der VHC-Netze 
gemäß Artikel 22 Absatz 1 der Richtlinie (EU) 
2018/1972;  
ii) Ersuchen um Bekundung der Absicht, VHC-
Netze aufzubauen, gemäß Artikel 22 Absatz 3 der 
Richtlinie (EU) 2018/1972; 
iii) öffentliche Konsultation im Zuge der 
Anwendung der Unionsvorschriften über 
staatliche Beihilfen; 
b) das antragstellende Unternehmen hat in 
keinem der jüngsten unter Buchstabe a genannten 
Verfahren für den Zeitraum, in dem der 
Koordinierungsantrag gestellt wird, seine Absicht 
bekundet, VHC-Netze in dem unter Buchstabe a 
genannten Gebiet aufzubauen. 
 
Wird ein Koordinierungsantrag auf der Grundlage 
des Unterabsatzes 1 als unzumutbar betrachtet, 
so baut das Unternehmen, das öffentliche 
elektronische Kommunikationsnetze bereitstellt 
oder für deren Bereitstellung zugelassen ist und 
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die Koordinierung der Bauarbeiten ablehnte, 
physische Infrastrukturen mit ausreichenden 
Kapazitäten auf, damit einem möglichen künftigen 
angemessenen Zugangsbedarf Dritter 
entsprochen werden kann. 
(5) Die Mitgliedstaaten können gestützt auf 
hinreichend gerechtfertigte und verhältnismäßige 
Gründe die Arten von Bauarbeiten ausweisen, die 
als von begrenzter Tragweite, z. B. in Bezug auf 
Wert, Umfang oder Dauer, oder als mit nationalen 
kritischen Infrastrukturen verbunden gelten und 
von der Verpflichtung zur Koordinierung von 
Bauarbeiten gemäß Absatz 2 ausgenommen 
werden könnten. Die Begründung, die Kriterien 
und die Bedingungen für die Anwendung von 
Ausnahmen bei solchen Arten von Bauarbeiten 
werden über eine zentrale Informationsstelle 
veröffentlicht. 
Die Mitgliedstaaten können beschließen, dass 
öffentliche Stellen, die Eigentümer physischer 
Infrastrukturen sind oder diese kontrollieren, und 
Netzbetreiber auf Arten von Bauarbeiten, die mit 
nationalen kritischen Infrastrukturen verbunden 
sind, oder aus Gründen der nationalen Sicherheit, 
die von den Mitgliedstaaten gemäß Unterabsatz 1 
dieses Absatzes ausgewiesen wurden, die Absätze 
2 und 4 nicht anwenden. 
Öffentliche Stellen, die Eigentümer physischer 
Infrastrukturen sind oder diese kontrollieren, und 
Netzbetreiber können beschließen, die Absätze 2 
und 4 nicht auf Arten von Arbeiten anzuwenden, 
die von den Mitgliedstaaten gemäß Unterabsatz 1 
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dieses Absatzes als von begrenzter Tragweite 
ausgewiesen werden. 
 

(5) Eigentümer oder Betreiber öffentlicher 
Versorgungsnetze haben 
Koordinierungsvereinbarungen innerhalb von zwei 
Monaten nach deren Abschluss der 
Bundesnetzagentur zur Kenntnis zu geben.  
 

  

(6) Die Bundesnetzagentur veröffentlicht 
Grundsätze dafür, wie die Kosten, die mit der 
Koordinierung von Bauarbeiten verbunden sind, 
auf den Eigentümer oder Betreiber des 
öffentlichen Telekommunikationsnetzes umgelegt 
werden sollen. Die Bundesnetzagentur ist im 
Rahmen der Streitbeilegung nach § 149 an die 
veröffentlichten Grundsätze gebunden. 

(6) Nach Anhörung der Interessenträger, der 
nationalen Streitbeilegungsstellen bzw. anderer 
zuständiger Einrichtungen oder Stellen der Union 
in den betreffenden Wirtschaftszweigen und nach 
Berücksichtigung bewährter Grundsätze und der 
unterschiedlichen Gegebenheiten in jedem 
Mitgliedstaat stellt der GEREK in enger 
Zusammenarbeit mit der Kommission bis zum 12. 
November 2025 Leitlinien für die Anwendung 
dieses Artikels bereit, insbesondere zu 
a) der Umlegung der mit der Koordinierung von 
Bauarbeiten verbundenen Kosten gemäß Absatz 1, 
b) den Kriterien, die die Streitbeilegungsstellen bei 
der Beilegung von Streitigkeiten, die in den 
Anwendungsbereich dieses Artikels fallen, 
einhalten sollten, und 
c) den Kriterien für die Gewährleistung 
ausreichender Kapazitäten zur Deckung eines 
absehbaren künftigen angemessenen Bedarfs, 
wenn die Koordinierung von Bauarbeiten gemäß 
Absatz 4 abgelehnt wird. 
 

 

§ 144 TKG - Allgemeine Informationen über 
Verfahrensbedingungen bei Bauarbeiten  
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Die zentrale Informationsstelle des Bundes macht 
die relevanten Informationen zugänglich, welche 
die allgemeinen Bedingungen und Verfahren für 
die Erteilung von Genehmigungen für Bauarbeiten 
betreffen, die zum Zweck des Aufbaus der 
Komponenten von Netzen mit sehr hoher 
Kapazität notwendig sind. Diese Informationen 
schließen Angaben über Ausnahmen von 
Genehmigungspflichten ein. 
 

  

§ 145 TKG - Netzinfrastruktur von Gebäuden  
 

Art. 11 GIA – Zugang zu physischen 
Infrastrukturen 

 

(1) Betreiber öffentlicher 
Telekommunikationsnetze dürfen ihr öffentliches 
Telekommunikationsnetz in den Räumen des 
Endnutzers abschließen. Der Abschluss ist nur 
statthaft, wenn der Endnutzer zustimmt und 
Eingriffe in Eigentumsrechte Dritter so geringfügig 
wie möglich erfolgen. Die Verlegung neuer 
Netzinfrastruktur ist nur statthaft, soweit keine 
Nutzung bestehender Netzinfrastruktur nach den 
Absätzen 2 und 3 möglich ist, mit der der Betreiber 
seinen Telekommunikationsdienst ohne spürbare 
Qualitätseinbußen bis zum Endnutzer bereitstellen 
kann. Soweit dies zum Netzabschluss erforderlich 
ist, ist der Gebäudeeigentümer dazu verpflichtet, 
dem Telekommunikationsnetzbetreiber auf Antrag 
den Anschluss aktiver Netzbestandteile an das 
Stromnetz zu ermöglichen. Die durch den 
Anschluss aktiver Netzbestandteile an das 
Stromnetz entstehenden Kosten hat der 
Telekommunikationsnetzbetreiber zu tragen. 

(2) Vorbehaltlich des Absatzes 3 haben Betreiber 
öffentlicher elektronischer Kommunikationsnetze 
im Hinblick auf den Aufbau von Komponenten von 
VHC-Netzen das Recht auf Zugang zu bestehenden 
gebäudeinternen physischen Infrastrukturen, 
wenn eine Duplizierung technisch unmöglich oder 
wirtschaftlich ineffizient ist. 
(3) Jeder Inhaber eines Rechts auf Nutzung des 
Zugangspunkts und der gebäudeinternen 
physischen Infrastrukturen muss allen 
zumutbaren schriftlichen Anträgen auf Zugang 
zum Zugangspunkt und zu den gebäudeinternen 
physischen Infrastrukturen, die von Betreibern 
öffentlicher elektronischer Kommunikationsnetze 
gestellt werden, zu fairen, zumutbaren und 
nichtdiskriminierenden Bedingungen, 
gegebenenfalls einschließlich des Preises, 
stattgeben. Die Mitgliedstaaten können 
detaillierte Anforderungen in Bezug auf 

§ 145 Abs. 2 und 3 TKG gelten fort, soweit die 
Mitnutzung von Verkabelungen beantragt wird. 
Der Zugang zu physischen Infrastrukturen 
(Mitnutzung) bemisst sich nah Art. 10 Abs. 2 und 3 
GIA. Das Recht auf Errichtung einer 
Glasfaserinfrastruktur zur Versorgung von 
Vertragskunden richtet sich nach Art. 10 Abs. 4 
GIA.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Version 1.0 
 

39 
 

 
(2) Eigentümer oder Betreiber öffentlicher 
Telekommunikationsnetze können, um ihr Netz in 
den Räumlichkeiten des Endnutzers abzuschließen, 
bei den Eigentümern oder Betreibern von 
gebäudeinternen Komponenten öffentlicher 
Telekommunikationsnetze oder den Eigentümern 
von Verkabelungen und zugehörigen 
Einrichtungen in Gebäuden am Standort des 
Endnutzers die Mitnutzung der gebäudeinternen 
Netzinfrastruktur beantragen. Liegt der erste 
Konzentrations- oder Verteilerpunkt eines 
öffentlichen Telekommunikationsnetzes außerhalb 
des Gebäudes, so gilt Absatz 1 ab diesem Punkt 
entsprechend. 
 
(3) Wer über Netzinfrastrukturen in Gebäuden 
oder bis zum ersten Konzentrations- oder 
Verteilerpunkt eines öffentlichen 
Telekommunikationsnetzes verfügt, hat allen 
zumutbaren Mitnutzungsanträgen nach Absatz 2 
zu fairen und diskriminierungsfreien Bedingungen, 
einschließlich der Mitnutzungsentgelte, 
stattzugeben, wenn eine Dopplung der 
Netzinfrastrukturen technisch unmöglich oder 
wirtschaftlich ineffizient ist. 
 

verwaltungstechnische Aspekte des Antrags 
festlegen. 
(4) Bei Fehlen verfügbarer glasfaserfähiger 
gebäudeinterner physischer Infrastrukturen haben 
Betreiber öffentlicher elektronischer 
Kommunikationsnetze das Recht, ihre Netze 
vorbehaltlich der Zustimmung des Eigentümers 
und/oder des Teilnehmers gemäß nationalem 
Recht bis in die Räume des Teilnehmers unter 
Verwendung der bestehenden gebäudeinternen 
physischen Infrastruktur auszulegen, sofern sie 
verfügbar und gemäß Absatz 3 zugänglich ist und 
sofern dabei der Eingriff in das Privateigentum 
Dritter minimal gehalten wird. 

 
 
  

 Art. 10 GIA – Gebäudeinterne physische 
Infrastrukturen und Glasfaserverkabelungen 
 

 

(4) Neu errichtete Gebäude, die über Anschlüsse 
für Endnutzer von Telekommunikationsdiensten 
verfügen sollen, sind gebäudeintern bis zu den 

(1) Alle neuen Gebäude und Gebäude, die 
umfangreichen Renovierungen unterzogen 
werden, einschließlich Komponenten, die im 

§ 145 Abs. 4 und 5 TKG gelten bis zum 11. Februar 
2026. Ab dem 12. Februar 2026 gilt Art. 10 Abs. 1 
bis 3 GIA.   
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Netzabschlusspunkten mit geeigneten passiven 
Netzinfrastrukturen für Netze mit sehr hoher 
Kapazität sowie einem Zugangspunkt zu diesen 
passiven gebäudeinternen Netzkomponenten 
auszustatten. 
(5) Gebäude, die umfangreich renoviert werden 
und über Anschlüsse für Endnutzer von 
Telekommunikationsdiensten verfügen sollen, sind 
gebäudeintern bis zu den Netzabschlusspunkten 
mit passiven Netzinfrastrukturen für Netze mit 
sehr hoher Kapazität sowie einem Zugangspunkt 
zu diesen passiven gebäudeinternen 
Netzkomponenten auszustatten. 

gemeinsamen Eigentum stehen, für die 
Baugenehmigungen nach dem 12. Februar 2026 
beantragt wurden, müssen mit einer 
glasfaserfähigen gebäudeinternen physischen 
Infrastruktur und gebäudeinterner 
Glasfaserverkabelung, einschließlich 
Verbindungen bis zu dem physischen Punkt, an 
dem der Endnutzer eine Anbindung an das 
öffentliche Netz hat, ausgestattet werden. 
(2) Alle neuen Mehrfamilienhäuser oder 
Mehrfamilienhäuser, die umfangreichen 
Renovierungen unterzogen werden, für die 
Baugenehmigungen nach dem 12. Februar 2026 
beantragt werden, müssen mit einem 
Zugangspunkt ausgestattet werden. 
(3) Ab dem 12. Februar 2026 müssen alle Gebäude 
— einschließlich deren Komponenten, die im 
gemeinsamen Eigentum stehen —, die größeren 
Renovierungen im Sinne des Artikels 2 Nummer 
10 der Richtlinie 2010/31/EU unterzogen werden, 
mit einer glasfaserfähigen gebäudeinternen 
physischen Infrastruktur und gebäudeinterner 
Glasfaserverkabelung, einschließlich 
Verbindungen bis zu dem physischen Punkt, an 
dem der Endnutzer eine Anbindung an das 
öffentliche Netz hat, ausgestattet werden, sofern 
dies die Kosten der Renovierungsarbeiten nicht 
unverhältnismäßig erhöht und technisch 
durchführbar ist. Alle Mehrfamilienhäuser, die 
solchen größeren Renovierungen unterzogen 
werden, müssen ebenfalls mit einem 
Zugangspunkt ausgestattet werden. 
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 (4) Bis zum 12. November 2025 erlassen die 
Mitgliedstaaten in Konsultation mit interessierten 
Parteien und auf der Grundlage bewährter 
Verfahren der Industrie die einschlägigen Normen 
oder technischen Spezifikationen, die für die 
Durchführung der Absätze 1, 2 und 3 erforderlich 
sind. Mit diesen Normen oder technischen 
Spezifikationen wird das einfache Durchführen 
von normalen Instandhaltungstätigkeiten für die 
einzelnen Glasfaserkabel, die von jedem Betreiber 
zur Erbringung von VHC-Netz-Diensten verwendet 
werden, ermöglicht und mindestens Folgendes 
festgelegt: 
a) die Spezifikationen für Zugangspunkte von 
Gebäuden und die Spezifikationen für 
Glasfaserschnittstellen; 
b) Spezifikationen für Kabel; 
c) Spezifikationen für Steckdosen/Buchsen; 
d) Spezifikationen für Leerrohre oder 
Mikrokanäle; 
e) technische Spezifikationen, die erforderlich 
sind, um Störungen der elektrischen 
Verkabelungen zu verhindern; 
f) der Mindestbiegeradius; 
g) technische Spezifikationen für die Verkabelung. 
(5) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die in 
Absatz 4 genannten Normen oder technischen 
Spezifikationen eingehalten werden. Die 
Mitgliedstaaten legen Verfahren zum Nachweis 
dieser Einhaltung fest, wozu die Vor-Ort-
Überprüfung der Gebäude oder einer 
repräsentativen Auswahl der Gebäude gehören 
könnte. 

Die Umsetzung von Art. 10 Abs. 4 und 5 GIA 
erfolgt in der anstehenden Anpassung des TKG.  
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(6) Einfamilienhäuser, Baudenkmäler, 
Ferienhäuser, Militärgebäude und Gebäude, die 
für Zwecke der nationalen Sicherheit genutzt 
werden, fallen nicht unter die Absätze 4 und 5. 

(7) Die Absätze 1, 2 und 3 gelten nicht für 
bestimmte Kategorien von Gebäuden, bei denen 
die Einhaltung jener Absätze bezüglich der Kosten 
für Einzel- oder § 145 Miteigentümer aus 
objektiven Gründen unverhältnismäßig wäre. Die 
Mitgliedstaaten weisen solche Gebäudekategorien 
gestützt auf hinreichend gerechtfertigte und 
verhältnismäßige Gründe aus. 
(8) Die Mitgliedstaaten weisen gestützt auf 
hinreichend gerechtfertigte und verhältnismäßige 
Gründe die Arten von Gebäuden, z. B. bestimmte 
Kategorien von Denkmälern, historischen 
Gebäuden, Militärgebäuden und für Zwecke der 
nationalen Sicherheit genutzten Gebäuden, im 
Sinne des nationalen Rechts aus, die von den 
Verpflichtungen gemäß den Absätzen 1, 2 und 3 
ausgenommen werden oder für welche diese 
Verpflichtungen mit geeigneten technischen 
Anpassungen gelten. Informationen über solche 
Gebäudekategorien werden über eine zentrale 
Informationsstelle veröffentlicht. 
 

 § 145 Abs. 6 TKG gilt auch über den 11. Februar 
2026 hinaus.  
  

(7) Die zuständigen Behörden haben darüber zu 
wachen, dass die nach den Absätzen 4 bis 6 
festgesetzten Anforderungen erfüllt werden.  
Soweit von der Verordnungsermächtigung des § 
151 Absatz 4 Gebrauch gemacht wurde, 
berücksichtigen sie dabei die in der 
Rechtsverordnung festgesetzten Ausnahmen. 
 

 
 
 
 

§ 145 Abs. 7 TKG gilt bis zum 11. Februar 2026.  

(8) Die Absätze 2 und 3 finden keine Anwendung, 
soweit zur mitzunutzenden gebäudeinternen 

 § 145 Abs. 6 TKG gilt auch über den 11. Februar 
2026 hinaus, soweit Zugang zur Verkabelung nach 
§ 72 Abs. 6 TKG begehrt wird.  
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Infrastruktur ein Zugang gemäß § 72 Absatz 6 
gewährt wird. 
 
§ 146 TKG - Mitverlegung, Sicherstellung und 
Betrieb der Infrastruktur für Netze mit sehr hoher 
Kapazität  
 

  

(1) Eigentümer oder Betreiber öffentlicher 
Versorgungsnetze können im Rahmen von 
Bauarbeiten passive Netzinfrastrukturen für ein 
Netz mit sehr hoher Kapazität mitverlegen, um 
eine Mitnutzung im Sinne dieses Abschnitts oder 
den Betrieb eines Netzes mit sehr hoher Kapazität 
zu ermöglichen. 
 

  

(2) Im Rahmen von ganz oder teilweise aus 
öffentlichen Mitteln finanzierten Bauarbeiten für 
die Bereitstellung von Verkehrsdiensten, deren 
anfänglich geplante Dauer acht Wochen 
überschreitet, ist sicherzustellen, dass geeignete 
passive Netzinfrastrukturen für ein Netz mit sehr 
hoher Kapazität bedarfsgerecht mitverlegt 
werden, um den Betrieb eines Netzes mit sehr 
hoher Kapazität durch Betreiber öffentlicher 
Telekommunikationsnetze zu ermöglichen. Im 
Rahmen der Erschließung von Neubaugebieten ist 
stets sicherzustellen, dass geeignete passive 
Netzinfrastrukturen für ein Netz mit sehr hoher 
Kapazität mitverlegt werden. 
 

  

(3) Betreiber öffentlicher 
Telekommunikationsnetze haben dem nach Absatz 
2 Verpflichteten auf Anfrage innerhalb von zwei 
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Monaten Auskunft über die wesentlichen 
Bedingungen eines Betriebs einer nach Absatz 2 zu 
verlegenden oder bereits verlegten Infrastruktur 
zu geben. Dazu gehören insbesondere die 
Modalitäten eines Anschlusses der Infrastruktur an 
das eigene öffentliche Telekommunikationsnetz 
einschließlich der relevanten Übergabepunkte. 
 
§ 147 TKG - Antragsform und Reihenfolge der 
Verfahren  
 

  

(1) Anträge der Eigentümer oder Betreiber 
öffentlicher Telekommunikationsnetze nach § 72 
Absatz 6 sowie den §§ 79, 82, 136 bis 138, 142 und 
143, 145, 153 und 154 können schriftlich oder 
elektronisch gestellt werden. 
(2) Über vollständige Anträge hat der Verpflichtete 
in der Reihenfolge zu entscheiden, in der die 
Anträge bei ihm eingehen. Ein vollständiger Antrag 
liegt vor, wenn der Antragsteller alle 
entscheidungsrelevanten Informationen dargelegt 
hat. 
 

 § 147 TKG gilt auch fort. Siehe zur Anwendung der 
§§ 79, 82, 136 bis 138, 142 und 143, 145, 153 und 
154 TKG bei den entsprechenden §§.     
 

§ 148 TKG - Vertraulichkeit der Verfahren, 
Informationsverarbeitung und Gewährung der 
Einsichtnahme  
 

  

(1) Die Informationen, die im Rahmen der 
Verfahren dieses Abschnitts gewonnen werden, 
dürfen nur für die Zwecke verwendet werden, für 
die sie bereitgestellt werden. Die Informationen 
dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden, 
insbesondere nicht an andere Abteilungen, 

 Siehe zur Anwendung des § 78 Abs. 1 Nr. 1 und 5 
TKG bei dem entsprechenden §. 
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Tochtergesellschaften oder Geschäftspartner der 
an den Verhandlungen Beteiligten. Die 
Verfahrensbeteiligten haben die aus den 
Verhandlungen oder Vereinbarungen gewonnenen 
Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse zu wahren.  
(2) Das Bundesministerium für Verkehr und 
digitale Infrastruktur kann die Informationen, die 
es für die Aufgabenerfüllung nach § 78 Absatz 1 
Nummer 1 und 5 erhalten hat, verarbeiten und auf 
Antrag den am Ausbau von öffentlichen 
Versorgungsnetzen Beteiligten Einsicht in die 
verarbeiteten Informationen gewähren. Für die 
Verwendung der nach Satz 1 gewonnenen 
Informationen gilt Absatz 1 entsprechend. 
 
§ 149 TKG - Regulierungsziele, Entgeltmaßstäbe 
und Fristen der nationalen Streitbeilegung  
 

Art. 13 GIA - Streitbeilegung  

(1) Die Bundesnetzagentur kann als nationale 
Streitbeilegungsstelle nach § 211 in Verbindung 
mit § 214 in den folgenden Fällen angerufen und 
eine verbindliche Entscheidung beantragt werden: 
1.   Der Eigentümer oder Betreiber eines 
öffentlichen Versorgungsnetzes oder sonstiger 
physischer Infrastruktur, die für die Errichtung 
oder Anbindung von drahtlosen Zugangspunkten 
mit geringer Reichweite geeignet ist, gibt 
innerhalb der in § 138 Absatz 2 und § 154 Absatz 2 
genannten Frist kein Angebot zur Mitnutzung ab 
oder es kommt keine Einigung über die 
Bedingungen der Mitnutzung zustande, 
 

(1) Unbeschadet der Möglichkeit, ein Gericht 
anzurufen, hat jede Partei das Recht, die nach 
Artikel 14 eingerichtete zuständige nationale 
Streitbeilegungsstelle mit Streitigkeiten zu 
befassen, die in folgenden Fällen entstehen 
können:  
a) wenn der Zugang zu bestehenden 
Infrastrukturen verweigert wird oder innerhalb 
eines Monats nach Eingang des Zugangsantrags 
gemäß Artikel 3 keine Einigung über konkrete 
Bedingungen, einschließlich des Preises, erzielt 
wird,  
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 b) im Zusammenhang mit den Rechten und 
Pflichten gemäß den Artikeln 4 und 6, auch wenn 
die verlangten Informationen nicht innerhalb der 
entsprechenden Fristen zur Verfügung gestellt 
werden,  
 

 

2.   Rechte, Pflichten oder Versagungsgründe, die 
in den §§ 136, 137, 142 und 153 festgelegt sind, 
sind streitig, 
 

  

3.   in den Fällen des § 143 Absatz 2 und 3 kommt 
innerhalb eines Monats ab dem Tag des Eingangs 
des Antrags bei dem Eigentümer oder Betreiber 
des öffentlichen Versorgungsnetzes keine 
Vereinbarung über die Koordinierung der 
Bauarbeiten zustande,  
 

c) wenn innerhalb eines Monats nach Eingang des 
förmlichen Antrags auf Koordinierung von 
Bauarbeiten keine Einigung über die 
Koordinierung von Bauarbeiten gemäß Artikel 5 
Absatz 2 erzielt wird oder  
 

 

4.   innerhalb von zwei Monaten ab Eingang des 
Antrags kommt keine Vereinbarung über die 
Mitnutzung nach § 145 Absatz 2 und 3 zustande, 

d) wenn innerhalb eines Monats nach Eingang des 
förmlichen Zugangsantrags keine Einigung über 
den Zugang zu gebäudeinternen physischen 
Infrastrukturen gemäß Artikel 11 Absatz 2 oder 3 
erzielt wird.  
 

Soweit Zugang zu physischer Infrastruktur begehrt 
wird, ergibt sich die Zuständigkeit der nationalen 
Streitbeilegungsstelle nach GIA. Wird Zugang zur 
gebäudeinternen Verkabelung begehrt, ergibt sich 
die Zuständigkeit der nationalen 
Streitbeilegungsstelle nach § 149 Abs. 1 Nr. 4 TKG.    
 

5.   innerhalb von zwei Monaten ab Eingang des 
Antrags beim Betreiber des öffentlichen 
Telekommunikationsnetzes kommt keine 
Vereinbarung über den Netzzugang nach § 155 
Absatz 1 zustande oder  
6.   innerhalb von einem Monat ab Eingang des 
Antrags beim Betreiber einer nach § 72 Absatz 1 
Nummer 1 und 2 errichteten Netzinfrastruktur 
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kommt keine Vereinbarung über den Netzzugang 
nach § 72 Absatz 6 zustande. 
 
(2) In dem Verfahren nach Absatz 1 Nummer 1 
entscheidet die Bundesnetzagentur über die 
Rechte, Pflichten oder Versagungsgründe aus den 
§§ 138, 139, 141 und 154. Setzt sie ein 
Mitnutzungsentgelt fest, ist dieses fair und 
angemessen zu bestimmen. Grundlage für die 
Höhe des Mitnutzungsentgelts sind die 
zusätzlichen Kosten, die sich für den Eigentümer 
oder Betreiber des öffentlichen Versorgungsnetzes 
oder der sonstigen physischen Infrastruktur durch 
die Ermöglichung der Mitnutzung seiner passiven 
Netzinfrastrukturen oder seiner sonstigen 
physischen Infrastruktur ergeben. Darüber hinaus 
gewährt sie einen angemessenen Aufschlag als 
Anreiz für Eigentümer oder Betreiber öffentlicher 
Versorgungsnetze oder sonstiger physischer 
Infrastruktur zur Gewährung der Mitnutzung. 
 

  
 

§ 149 Abs. 2 TKG gilt über den Verweis aus § 149 
Abs. 5 TKG nur bezüglich Streitigkeiten über die 
Mitnutzung gebäudeinterner Verkabelungen, nicht 
aber bei Streitigkeiten über die Mitnutzung 
physischer Infrastrukturen.  

(3) Betrifft die Streitigkeit nach Absatz 1 Nummer 
1 die Mitnutzung eines öffentlichen 
Telekommunikationsnetzes, so berücksichtigt die 
Bundesnetzagentur neben Absatz 2 auch die in § 2 
Absatz 2 genannten Regulierungsziele. Dabei stellt 
die Bundesnetzagentur sicher, dass Eigentümer 
und Betreiber des mitzunutzenden öffentlichen 
Telekommunikationsnetzes die Möglichkeit haben, 
ihre Kosten zu decken; sie berücksichtigt hierfür 
über die zusätzlichen Kosten gemäß Absatz 2 
hinaus auch die Folgen der beantragten 
Mitnutzung auf deren Geschäftsplan einschließlich 

 
 

§ 149 Abs. 3 TKG gilt über den Verweis aus § 149 
Abs. 5 TKG nur bezüglich Streitigkeiten über die 
Mitnutzung gebäudeinterner Verkabelungen, nicht 
aber bei Streitigkeiten über die Mitnutzung 
physischer Infrastrukturen.. 
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der Investitionen in das mitgenutzte öffentliche 
Telekommunikationsnetz und deren angemessene 
Verzinsung. 
 
(4) In den Verfahren nach Absatz 1 Nummer 3 und 
5 legt die Bundesnetzagentur in ihrer Entscheidung 
faire und diskriminierungsfreie Bedingungen 
einschließlich der Entgelte der 
Koordinierungsvereinbarung oder des jeweils 
beantragten Netzzugangs fest. 
 

  

(5) In dem Verfahren nach Absatz 1 Nummer 4 
richtet sich die Bestimmung der Höhe des 
Mitnutzungsentgelts für Eigentümer oder 
Betreiber von gebäudeinternen Komponenten 
öffentlicher Telekommunikationsnetze oder 
Eigentümer von Verkabelungen und zugehörigen 
Einrichtungen in Gebäuden nach den Maßstäben 
des Absatzes 2, ohne dass ein Aufschlag gewährt 
wird. Für ab dem Inkrafttreten dieses Gesetzes 
errichtete gebäudeinterne Komponenten eines 
Netzes mit sehr hoher Kapazität oder aufgerüstete 
gebäudeinterne Netzinfrastrukturen, die 
vollständig aus Glasfaserkomponenten bestehen, 
richtet sich für den die Mitnutzung beantragenden 
Eigentümer oder Betreiber eines öffentlichen 
Telekommunikationsnetzes die Bestimmung des 
Mitnutzungsentgelts nach den Maßstäben des 
Absatzes 3, soweit die mitzunutzende 
gebäudeinterne Netzinfrastruktur auf Kosten eines 
Eigentümers oder Betreibers eines öffentlichen 
Telekommunikationsnetzes, der kein mit dem am 
Gebäude Verfügungsberechtigten verbundenes 
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Unternehmen im Sinne des § 3 Nummer 69 ist, 
errichtet wurde. Soweit der die Mitnutzung 
begehrende Telekommunikationsnetzbetreiber 
Investitionen zur Herstellung dieser Infrastruktur 
getätigt hat, kann er die Mitnutzung entgeltfrei 
beanspruchen, es sei denn, dass die Mitnutzung 
aufgrund besonderer technischer oder baulicher 
Gegebenheiten einen außergewöhnlichen 
Aufwand verursacht. Der Maßstab nach Satz 3 gilt 
nur für solche Investitionen, die erstmalig ab 
Inkrafttreten dieses Gesetzes getätigt werden. 
 
(6) Soweit eine Replizierung der Netzinfrastruktur 
technisch unmöglich oder wirtschaftlich ineffizient 
ist, kann die Bundesnetzagentur als nationale 
Streitbeilegungsstelle über die Entscheidung nach 
Absatz 5 über die Mitnutzung nach § 145 Absatz 2 
und 3 hinaus Eigentümer oder Betreiber von 
gebäudeinternen Komponenten öffentlicher 
Telekommunikationsnetze oder Eigentümer von 
Verkabelungen und zugehörigen Einrichtungen in 
Gebäuden dazu verpflichten, anderen 
Unternehmen Zugang zur gebäudeinternen 
Netzinfrastruktur oder bis zum ersten 
Konzentrations- oder Verteilerpunkt des 
öffentlichen Telekommunikationsnetzes außerhalb 
des Gebäudes zu gewähren. Die auferlegten 
Maßnahmen können insbesondere konkrete 
Bestimmungen zur Zugangsgewährung, 
Transparenz und Diskriminierungsfreiheit sowie zu 
den Zugangsentgelten enthalten. Die Maßnahmen 
müssen objektiv, transparent, verhältnismäßig und 
diskriminierungsfrei sein. Das 

  



Version 1.0 
 

50 
 

Konsultationsverfahren nach § 12 Absatz 1 und das 
Verfahren zum Erlass vorläufiger Maßnahmen 
nach § 12 Absatz 7 gelten entsprechend. Das 
Konsolidierungsverfahren nach § 12 Absatz 2, 3 
und 6 gilt entsprechend, sofern die Maßnahmen 
Auswirkungen auf den Handel zwischen den 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union haben 
und keine Ausnahme nach einer Empfehlung oder 
nach Leitlinien vorliegt, die die Kommission nach 
Artikel 34 der Richtlinie (EU) 2018/1972 erlässt. 
Die Bundesnetzagentur als nationale 
Streitbeilegungsstelle überprüft die beschlossenen 
Maßnahmen innerhalb von fünf Jahren auf deren 
Wirksamkeit. Für die Ergebnisse ihrer Prüfung 
gelten die Sätze 4 bis 6 entsprechend. Die 
Bundesnetzagentur als nationale 
Streitbeilegungsstelle kann beabsichtigte 
Maßnahmen nach diesem Absatz jederzeit 
zurückziehen. 
 
(7) Die Bundesnetzagentur entscheidet nach 
Eingang des vollständigen Antrags verbindlich in 
dem Verfahren nach  
1.   Absatz 1 Nummer 1 und 5 innerhalb von vier 
Monaten und  
2.   Absatz 1 Nummer 2 bis 4 und 6 innerhalb von 
zwei Monaten.  
(8) Die Bundesnetzagentur kann die ihr gesetzten 
Fristen für die Streitbeilegung bei 
außergewöhnlichen Umständen um höchstens 
zwei Monate verlängern. Die Umstände sind 
besonders und hinreichend zu begründen.  
 

(2) Unter uneingeschränkter Achtung des 
Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit und der in 
den einschlägigen Orientierungshilfen der 
Kommission oder in den Leitlinien des GEREK 
festgelegten Grundsätze trifft die in Absatz 1 
genannte nationale Streitbeilegungsstelle eine 
verbindliche Entscheidung zur Beilegung der 
Streitigkeit, und zwar 
a) innerhalb von vier Monaten nach dem Tag des 
Eingangs des Streitbeilegungsantrags in Bezug auf 
die in Absatz 1 Buchstabe a genannten 
Streitigkeiten; 

In den Fällen § 149 Abs. 1 Nr. 1 (Mitnutzung gem. 
Art. 3 GIA; ehemals § 138 Abs. 2 TKG) und Nr. 3 
(Koordinierung nach Art. 5; ehemals § 143 Abs. 2 
und 3 TKG) TKG bemisst sich die Entscheidungsfrist 
nach Art. 13 Abs. 2 GIA.3 
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 b) innerhalb eines Monats nach dem Tag des 
Eingangs des Streitbeilegungsantrags in Bezug auf 
die in Absatz 1 Buchstaben b, c und d genannten 
Streitigkeiten. 
 
Diese Fristen dürfen nur unter hinreichend 
begründeten außergewöhnlichen Umständen 
verlängert werden 
. 

(9) Anträge können schriftlich oder elektronisch 
gestellt werden. 
 

  

§ 150 TKG - Genehmigungsfristen für Bauarbeiten  
 

  

Genehmigungen für Bauarbeiten, die zum Zweck 
des Aufbaus der Komponenten von Netzen mit 
sehr hoher Kapazität notwendig sind, sind 
innerhalb von drei Monaten nach Eingang eines 
vollständigen Antrags zu erteilen oder abzulehnen. 
Die Frist kann um einen Monat verlängert werden, 
wenn dies wegen der Schwierigkeit der 
Angelegenheit gerechtfertigt ist. Die 
Fristverlängerung ist zu begründen und rechtzeitig 
mitzuteilen. 
 

  

§ 151 TKG - Verordnungsermächtigungen  
 

  

(1) Das Bundesministerium für Verkehr und 
digitale Infrastruktur wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung ohne Zustimmung des 
Bundesrates im Benehmen mit dem 
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 
passive Netzinfrastrukturen zu benennen, die von 
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den in den §§ 79, 82, 136 und 137 genannten 
Rechten und Pflichten ausgenommen sind. Die 
Ausnahmen sind hinreichend zu begründen. Sie 
dürfen nur darauf gestützt werden, dass der 
Schutz von Teilen Kritischer Infrastrukturen 
betroffen ist oder dass die passiven 
Netzinfrastrukturen für die Telekommunikation 
technisch ungeeignet sind. Soweit die Ausnahmen 
auf den Schutz von Teilen Kritischer 
Infrastrukturen gestützt werden, bedarf die 
Rechtsverordnung des Einvernehmens mit dem 
Bundesministerium des Innern, für Bau und 
Heimat.  
 
 (2) Das Bundesministerium für Verkehr und 
digitale Infrastruktur wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung, die der Zustimmung des 
Bundesrates bedarf, über die in § 142 Absatz 4 
vorgesehenen Ablehnungsgründe von den in § 142 
festgelegten Rechten und Pflichten hinausgehende 
Ausnahmen vorzusehen und Kategorien von 
Bauarbeiten zu benennen, die der zentralen 
Informationsstelle des Bundes zu melden sind. 
Solche Kategorien dürfen nur Bauarbeiten 
enthalten, deren anfänglich geplante Dauer acht 
Wochen überschreitet. Die Rechtsverordnung ist 
hinreichend zu begründen und kann im Umfang 
oder Wert geringfügige Bauarbeiten oder Kritische 
Infrastrukturen ausnehmen. Soweit die 
Ausnahmen auf den Schutz von Teilen Kritischer 
Infrastrukturen gestützt werden, bedarf die 
Rechtsverordnung des Einvernehmens mit dem 
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Bundesministerium des Innern, für Bau und 
Heimat.  
 
 Art. 5 GIA – Koordinierung von Bauarbeiten 

 
 

(3) Das Bundesministerium für Verkehr und 
digitale Infrastruktur wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung, die der Zustimmung des 
Bundesrates bedarf, Ausnahmen von den in § 143 
festgelegten Rechten und Pflichten vorzusehen. 
Die Ausnahmen können auf dem geringen Umfang 
und Wert der Bauarbeiten oder auf dem Schutz 
von Teilen Kritischer Infrastrukturen beruhen. 
Soweit die Ausnahmen auf den Schutz von Teilen 
Kritischer Infrastrukturen gestützt werden, bedarf 
die Rechtsverordnung des Einvernehmens mit dem 
Bundesministerium des Innern, für Bau und 
Heimat. 
 

(5) Die Mitgliedstaaten können gestützt auf 
hinreichend gerechtfertigte und verhältnismäßige 
Gründe die Arten von Bauarbeiten ausweisen, die 
als von begrenzter Tragweite, z. B. in Bezug auf 
Wert, Umfang oder Dauer, oder als mit nationalen 
kritischen Infrastrukturen verbunden gelten und 
von der Verpflichtung zur Koordinierung von 
Bauarbeiten gemäß Absatz 2 ausgenommen 
werden könnten. Die Begründung, die Kriterien 
und die Bedingungen für die Anwendung von 
Ausnahmen bei solchen Arten von Bauarbeiten 
werden über eine zentrale Informationsstelle 
veröffentlicht. 
Die Mitgliedstaaten können beschließen, dass 
öffentliche Stellen, die Eigentümer physischer 
Infrastrukturen sind oder diese kontrollieren, und 
Netzbetreiber auf Arten von Bauarbeiten, die mit 
nationalen kritischen Infrastrukturen verbunden 
sind, oder aus Gründen der nationalen Sicherheit, 
die von den Mitgliedstaaten gemäß Unterabsatz 1 
dieses Absatzes ausgewiesen wurden, die Absätze 
2 und 4 nicht anwenden. 
 

 

 Art. 10 GIA – Gebäudeinterne physische 
Infrastrukturen und Glasfaserverkabelungen  
 

 

(4) Das Bundesministerium für Verkehr und 
digitale Infrastruktur wird ermächtigt, im 

(7) Die Absätze 1, 2 und 3 gelten nicht für 
bestimmte Kategorien von Gebäuden, bei denen 
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Einvernehmen mit dem Bundesministerium für 
Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit 
durch Rechtsverordnung, die der Zustimmung des 
Bundesrates bedarf, Ausnahmen von § 145 Absatz 
4 und 5 vorzusehen. Die Rechtsverordnung ist 
hinreichend zu begründen und kann bestimmte 
Gebäudekategorien und umfangreiche 
Renovierungen ausnehmen, falls die Erfüllung der 
Pflichten unverhältnismäßig wäre. Die 
Unverhältnismäßigkeit kann insbesondere auf den 
voraussichtlichen Kosten für einzelne Eigentümer 
oder auf der spezifischen Art des Gebäudes 
beruhen. 

die Einhaltung jener Absätze bezüglich der Kosten 
für Einzel- oder Miteigentümer aus objektiven 
Gründen unverhältnismäßig wäre. Die 
Mitgliedstaaten weisen solche Gebäudekategorien 
gestützt auf hinreichend gerechtfertigte und 
verhältnismäßige Gründe aus. 
(8) Die Mitgliedstaaten weisen gestützt auf 
hinreichend gerechtfertigte und verhältnismäßige 
Gründe die Arten von Gebäuden, z. B. bestimmte 
Kategorien von Denkmälern, historischen 
Gebäuden, Militärgebäuden und für Zwecke der 
nationalen Sicherheit genutzten Gebäuden, im 
Sinne des nationalen Rechts aus, die von den 
Verpflichtungen gemäß den Absätzen 1, 2 und 3 
ausgenommen werden oder für welche diese 
Verpflichtungen mit geeigneten technischen 
Anpassungen gelten. Informationen über solche 
Gebäudekategorien werden über eine zentrale 
Informationsstelle veröffentlicht. 
 

(5) Eigentümern und Betreibern öffentlicher 
Versorgungsnetze und interessierten Parteien ist 
die Gelegenheit zu geben, innerhalb eines Monats 
zum Entwurf einer aufgrund der Absätze 1 bis 4 
erlassenen Rechtsverordnung Stellung zu nehmen. 
  

  

(6) Die aufgrund der Absätze 1 bis 4 erlassenen 
Rechtsverordnungen sind der Kommission 
mitzuteilen. 
 

  

Abschnitt 3    
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Drahtlose Zugangspunkte mit geringer 
Reichweite, sonstige physische Infrastrukturen 
und offener Netzzugang  
 
§ 152 TKG - Errichtung, Anbindung und Betrieb 
drahtloser Zugangspunkte mit geringer 
Reichweite  
 

  

(1) Die zuständigen Behörden beschränken die 
Errichtung drahtloser Zugangspunkte mit geringer 
Reichweite, die den Durchführungsmaßnahmen 
nach Artikel 57 Absatz 2 der Richtlinie (EU) 
2018/1972 entsprechen, nicht in unangemessener 
Weise.  
(2) Die Errichtung und Anbindung von drahtlosen 
Zugangspunkten mit geringer Reichweite 
unterliegt keinen über die gemäß § 223 zulässigen 
hinausgehenden Gebühren und Auslagen. Hiervon 
unberührt bleiben erhobene Gebühren und 
Auslagen für Genehmigungen nach Absatz 1 Satz 3 
und geschäftliche Vereinbarungen. 
 

  

§ 153 Informationen über sonstige physische 
Infrastruktur für drahtlose Zugangspunkte mit 
geringer Reichweite  
 

  

(1) Eigentümer oder Betreiber öffentlicher 
Telekommunikationsnetze können bei 
Eigentümern oder Betreibern sonstiger physischer 
Infrastrukturen für Zwecke der Errichtung oder 
Anbindung von drahtlosen Zugangspunkten mit 
geringer Reichweite die Erteilung von 
Informationen über die sonstigen physischen 
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Infrastrukturen beantragen. Im Antrag ist das 
Gebiet anzugeben, das mit drahtlosen 
Zugangspunkten mit geringer Reichweite 
erschlossen werden soll.  
(2) Eigentümer oder Betreiber sonstiger physischer 
Infrastrukturen müssen Antragstellern nach Absatz 
1 innerhalb von zwei Monaten nach dem Tag des 
Antragseingangs die beantragten Informationen 
erteilen. Die Erteilung erfolgt unter 
verhältnismäßigen, diskriminierungsfreien und 
transparenten Bedingungen.  
(3) Die Informationen über sonstige physische 
Infrastrukturen nach Absatz 2 müssen mindestens 
folgende Angaben enthalten:  
1.   die geografische Lage des Standortes und 
etwaig entstehende oder bereits bestehende 
Telekommunikationslinien,  
2.   die Art und gegenwärtige Nutzung der 
sonstigen physischen Infrastrukturen und  
3.   die Kontaktdaten eines oder mehrerer 
Ansprechpartner beim Eigentümer oder Betreiber 
der sonstigen physischen Infrastruktur. 
 
(4) Der Antrag nach Absatz 1 kann ganz oder 
teilweise abgelehnt werden, soweit konkrete 
Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass  
1.   eine Erteilung der Informationen die Sicherheit 
oder Integrität der sonstigen physischen 
Infrastruktur, die öffentliche Sicherheit oder die 
öffentliche Gesundheit gefährdet,  
2.   durch die Erteilung der Informationen die 
Vertraulichkeit gemäß § 148 verletzt wird,  
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3.   eine Erteilung der Informationen die Integrität 
oder Sicherheit bereits bestehender sonstiger 
physischer Infrastrukturen, insbesondere 
nationaler, nachweislich besonders 
schutzbedürftiger Kritischer Infrastrukturen, 
gefährdet und der Betreiber die Mitnutzung im 
Rahmen der ihm durch Gesetz oder aufgrund eines 
Gesetzes auferlegten Schutzpflichten nicht durch 
verhältnismäßige Maßnahmen ermöglichen kann, 
4.   ein Ablehnungsgrund für eine Mitnutzung nach 
§ 154 Absatz 4 vorliegt. 
 
(5) Werden nach Absatz 1 beantragte 
Informationen bereits von der zentralen 
Informationsstelle des Bundes gemäß § 78 Absatz 
1 Nummer 1 bereitgestellt, genügt anstelle einer 
Erteilung der Informationen durch den Eigentümer 
oder Betreiber der sonstigen physischen 
Infrastruktur ein Hinweis an den Antragsteller, 
dass die Informationen nach Absatz 6 einsehbar 
sind. Der Eigentümer oder Betreiber der sonstigen 
physischen Infrastruktur kann diese Informationen 
der zentralen Informationsstelle des Bundes zur 
Bereitstellung gemäß § 78 Absatz 1 Nummer 1 im 
Rahmen der hierfür von ihr vorgegebenen 
Bedingungen zur Verfügung stellen. 
 

  

(6) Die zentrale Informationsstelle des Bundes 
macht die nach Absatz 5 Satz 2 erhaltenen 
Informationen unverzüglich zugänglich: 1.   den 
Eigentümern oder Betreibern öffentlicher 
Telekommunikationsnetze,  
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2.   dem Bundesministerium für Verkehr und 
digitale Infrastruktur sowie  
3.   den Gebietskörperschaften der Länder und der 
Kommunen. Die Zugänglichmachung erfolgt 
elektronisch unter verhältnismäßigen, 
diskriminierungsfreien und transparenten 
Bedingungen. Näheres regelt die zentrale 
Informationsstelle des Bundes in 
Einsichtnahmebedingungen, die der vorherigen 
Zustimmung des Bundesministeriums für Verkehr 
und digitale Infrastruktur bedürfen. Die 
Einsichtnahmebedingungen haben insbesondere 
der Sensitivität der erfassten Daten und dem zu 
erwartenden Verwaltungsaufwand Rechnung zu 
tragen. 
 
(7) Die zentrale Informationsstelle des Bundes 
kann die nach Absatz 5 Satz 2 erhaltenen 
Informationen auch für die Bereitstellung einer 
gebietsbezogenen Übersicht gemäß § 79 Absatz 1 
Nummer 1 verwenden. 
 

 Siehe zur Anwendung des § 79 Abs. 1 TKG bei dem 
entsprechenden §. 
 

§ 154 TKG - Mitnutzung sonstiger physischer 
Infrastruktur für drahtlose Zugangspunkte mit 
geringer Reichweite  
 

  

(1) Eigentümer oder Betreiber öffentlicher 
Telekommunikationsnetze können bei 
Eigentümern oder Betreibern sonstiger physischer 
Infrastrukturen die Mitnutzung für die Errichtung 
oder Anbindung von drahtlosen Zugangspunkten 
mit geringer Reichweite beantragen. Der Antrag 
muss folgende Angaben enthalten:  

 Abhängig von der konkreten sonstigen physischen 
Infrastruktur, zu der Zugang begehrt wird, kann 
sich der Zugangsanspruch auch aus Art. 3 GIA 
ergeben.  
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1.   eine detaillierte Beschreibung des Projekts und 
der Komponenten der sonstigen physischen 
Infrastruktur, für die die Mitnutzung beantragt 
wird,  
2.   einen genauen Zeitplan für die Umsetzung der 
beantragten Mitnutzung und  
3.   die Angabe des Gebiets, das mit drahtlosen 
Zugangspunkten mit geringer Reichweite 
erschlossen werden soll, sowie deren vorgesehene 
Sendeleistung.  
(2) Eigentümer oder Betreiber sonstiger physischer 
Infrastrukturen müssen Antragstellern nach Absatz 
1 innerhalb von zwei Monaten nach 
Antragseingang ein Angebot über die Mitnutzung 
für die Errichtung oder Anbindung von drahtlosen 
Zugangspunkten mit geringer Reichweite 
unterbreiten. Das Angebot über die Mitnutzung 
hat insbesondere Folgendes zu enthalten:  
1.   faire und angemessene, transparente und 
diskriminierungsfreie Bedingungen für die 
Mitnutzung, insbesondere in Bezug auf den Preis, 
2.   die Art und Weise der Umsetzung sowie den 
Zeitpunkt der Bereitstellung und  
3.   die Verantwortlichkeiten einschließlich der 
Möglichkeit, Dritte zu beauftragen. Das Angebot 
kann besondere Vereinbarungen zur Haftung und 
zu Instandhaltungen, Änderungen, Erweiterungen, 
Verlegungen und Störungen enthalten. 
 
(3) Die Mitnutzung ist so auszugestalten, dass sie 
den Anforderungen der öffentlichen Sicherheit 
und der öffentlichen Gesundheit sowie den 
anerkannten Regeln der Technik genügt. 
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(4) Gibt der Eigentümer oder Betreiber der 
sonstigen physischen Infrastruktur kein Angebot 
über die Mitnutzung ab, so hat er innerhalb der in 
Absatz 2 Satz 1 genannten Frist dem Antragsteller 
nachzuweisen, dass einer Mitnutzung objektive, 
transparente und verhältnismäßige Gründe 
entgegenstehen. Der Antrag auf Mitnutzung darf 
nur abgelehnt werden, wenn einer der folgenden 
Gründe vorliegt:  
1.   die fehlende technische oder bauliche Eignung 
der sonstigen physischen Infrastruktur für die 
beabsichtigte Errichtung oder Anbindung des 
drahtlosen Zugangspunkts mit geringer 
Reichweite,  
2.   der zum Zeitpunkt des Antragseingangs 
fehlende Platz für die beabsichtigte Errichtung 
oder Anbindung des drahtlosen Zugangspunkts mit 
geringer Reichweite,  
3.   konkrete Anhaltspunkte dafür, dass die 
beantragte Mitnutzung die öffentliche Sicherheit 
gefährdet, wobei von konkreten Anhaltspunkten 
auszugehen ist, soweit Teile einer sonstigen 
physischen Infrastruktur betroffen sind, die durch 
den Bund zur Verwirklichung einer sicheren 
Behördenkommunikation genutzt werden, 
4.   konkrete Anhaltspunkte dafür, dass die 
beantragte Mitnutzung die Integrität oder 
Sicherheit bereits bestehender sonstiger 
physischer Infrastrukturen, insbesondere 
nationaler, nachweislich besonders 
schutzbedürftiger Kritischer Infrastrukturen, 
gefährdet, und der Betreiber die Mitnutzung im 
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Rahmen der ihm durch Gesetz oder aufgrund eines 
Gesetzes auferlegten Schutzpflichten nicht durch 
verhältnismäßige Maßnahmen ermöglichen kann, 
5.   Die Verfügbarkeit tragfähiger Alternativen zur 
beantragten Mitnutzung sonstiger physischer 
Infrastrukturen, soweit der Eigentümer oder 
Betreiber der sonstigen physischen Infrastruktur 
diese Alternativen anbietet, sie sich für die 
Errichtung oder Anbindung drahtloser 
Zugangspunkte mit geringer Reichweite eignen 
und die Mitnutzung zu fairen und angemessenen 
Bedingungen gewährt wird. 
 
(5) Eigentümer oder Betreiber sonstiger physischer 
Infrastrukturen haben Verträge über 
Mitnutzungen innerhalb von zwei Monaten nach 
deren Abschluss der Bundesnetzagentur zur 
Kenntnis zu geben. 
 

  

§ 155 TKG – Offener Netzzugang zu öffentlich 
geförderten Telekommunikationsnetzen und 
Telekommunikationslinien, Verbindlichkeit von 
Ausbauzusagen in der Förderung  
 

  

(1) Betreiber oder Eigentümer öffentlicher 
Telekommunikationsnetze müssen anderen 
Betreibern öffentlicher Telekommunikationsnetze 
auf Antrag einen diskriminierungsfreien, offenen 
Netzzugang zu öffentlich geförderten 
Telekommunikationslinien oder 
Telekommunikationsnetzen zu fairen und 
angemessenen Bedingungen gewähren.  
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(2) Bei öffentlich geförderten Baumaßnahmen gilt 
die gesamte verlegte Infrastruktur als gefördert im 
Sinne des Absatzes 1. Dies gilt nicht für die im 
Rahmen der öffentlich geförderten Baumaßnahme 
zusätzlich eingebrachte Infrastruktur, die der 
Fördermittelempfänger oder ein Dritter auf jeweils 
eigene Kosten verlegt hat.  
(3) Eigentümer oder Betreiber öffentlicher 
Telekommunikationsnetze haben Verträge über 
einen offenen Netzzugang im Sinne des Absatzes 1 
innerhalb von zwei Monaten nach deren Abschluss 
der Bundesnetzagentur zur Kenntnis zu geben.  
(4) Die Bundesnetzagentur veröffentlicht im 
Einvernehmen mit dem Bundesministerium für 
Verkehr und digitale Infrastruktur und dem 
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 
Grundsätze zu Art, Umfang und Bedingungen des 
offenen Netzzugangs nach Absatz 1. Sie 
berücksichtigt dabei unionsrechtliche Vorschriften 
über staatliche Beihilfen im Zusammenhang mit 
dem schnellen Breitbandausbau in der jeweils 
gültigen Fassung. 
(5) Richtliniengeber für die öffentliche Förderung 
von Telekommunikationslinien oder 
Telekommunikationsnetzen können in der 
jeweiligen Förderrichtlinie vorsehen, dass 
Meldungen von Unternehmen in einem Verfahren 
zur Markterkundung nur berücksichtigt werden, 
soweit sich das Unternehmen gegenüber der 
Gebietskörperschaft oder dem Zuwendungsgeber, 
die oder der das Verfahren durchführt oder in 
Auftrag gegeben hat, vertraglich verpflichtet, den 
gemeldeten Ausbau durchzuführen. Das 
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Markterkundungsverfahren wird von einer 
Gebietskörperschaft oder im Auftrag einer 
Gebietskörperschaft, einem Zuwendungsgeber 
oder im Auftrag eines Zuwendungsgebers mit dem 
Ziel durchgeführt, den Ausbau von 
Telekommunikationslinien oder 
Telekommunikationsnetzen in einem festgelegten 
Gebiet innerhalb eines bestimmten Zeitraums 
sicherzustellen. 
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